Grol3e Gronland-Seereise —
Mythische Linder des Nordens

17 Tage

MS Fridtjof Nansen
2 Reisetermine: O1. und 15. Juli 2025

Erkunden Sie die legendire Region Thule auf dieser Expedi-
tions-Seereise in den Nordwesten Grénlands. Besuchen Sie einige
der nérdlichsten Gemeinden unseres Planeten und erfahren Sie
mehr iiber deren Geschichte und Kultur, wahrend Sie die beein-
druckende Landschaft auf sich wirken lassen. Von Nuuk aus geht
es entlang der rauen und atemberaubenden Kiiste Westgrénlands
in Richtung Norden. Halten Sie Ausschau nach Walen und bewun-
dern Sie wahrend unserer Fahrt entlang der Diskobucht riesige Eis-
berge, die von gigantischen Gletschern wie dem Sermeq Kujalleq
an der Spitze des UNESCO-geschiitzten llulissat-Eisfjords stammen.

Tag Reiseverlauf

1 Deutschland/Flug nach Kopenhagen/Hoteliibernachtung
2 Kopenhagen/Flug nach Nuuk

3 Auf See

4 llulissat-Eisfjord

5 Uummannag-Fjord

6 Auf See

7-11  Region Thule

12-13  Auf See

14—15 Westgrénland

16 Nuuk/Flug nach Kopenhagen/Hoteliibernachtung
17 Kopenhagen/Riickflug nach Deutschland

Informationen & Buchung:

Skandinavische-Reiseagentur
Tel. Tel. 0513592 90 30 / Fax. 05135 92 90 55
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Ab 13.039 € p.P."inkl. Flug
Buchungs-Code: FNGRE2507CDE

info@skandinavische-reiseagentur.com / www.skandinavische-reiseagentur.com

Scannen Sie den
QR-Code, um mehr
zu erfahren



GRORE GRONLAND-SEEREISE — MYTHISCHE LANDER DES NORDENS

17-Tage-Expeditionsreise

Preis ab 13.039 € p.P. inkl. Flug

KABINENKATEGORIE POLAR | ARKTIS AUSSENKABINE SUPERIOR EXPEDITION SUITE
AUSSEN-
KABINE ohne Balkon mit Balkon ohne Balkon mit Balkon

Reisetermin Buchungs-Code Preise in € p.P.

Schiff bei Doppelbelegung RR T TY XTJ* XT XTD XY MF ME MD MC MA
01.07.25-17.07.25 |  FNGRE2507CDE Friihbucher-Preis 13.039 14115 14115  14.897 15581 15581 15581 | 17.146 21.840 17.635 19.591 23.209 28.979
15.07.25-31.07.25 | MS Fridtjof Nansen Katalog-Preis 16.299 17733 17.733  18.776 19.689 19.689 19.689 | 21.775 28.033 22.427 25034 29.859 37.552
LEISTUNGEN: Flug nach Kopenhagen und zuriick in der Economy-Class - Flughafen- und Sicherheitsgebiihren sowie Luftverkehrssteuer - Transfers in Kopenh - 1x U/F in Kopenh vor der Exp Seereise * Transfer vom Hotel
zum Flughafen in Kopenh * Flug von K h nach Nuuk und zuriick in der Economy-Class * Transfers in Nuuk * 1x U/F in Kopenh nach der Expeditions-Seereise - Hurtigruten Rail & Fly 2. Klasse innerhalb Deutschlands.

* Eingeschrénkte/keine Sicht.

Polar AuBenkabine Expedition Suite

Arktis Superior

-

.Einladend und erholsam - purer Komfort fiir die Zeit
zwischen den Abenteuern

.Fenster mit Meerblick und Tageslicht

. Positionierung auf den unteren Decks in der Nahe
bequemer Zugénge

-Durchdachies Design mit eigenem Bad und cleveren
Stauraumldsungen

-Gut geeignet fiir Giste, die eine schéne Aussicht

suchen, chne Kompromisse eingehen zu Miissen

.Modernes Design mit einer komfortablen,

einladenden Atmosphére

. Die Kabinen befinden sich auf héheren Decks und

bieten bequemen Zugang zu den

Gemeinschaftsbereichen

- Ausgewshlie Kebinen verfiigen iiber private Balkone

und anpassbare Bettenkonfigurationen

-GroBziigige Fenster lassen viel Tageslicht in die

Kabine und bieten einen herrlichen Blick auf die
Landschaft

.Eine beliebte Option fiir Paare, Familien und

Alleinreisende

.Die gerdumigste und eleganteste Unterkunft, die wir
anbieten

.Beschleunigte Einschiffung und vorrangiges Boarding
.Ein Glas Champagner zur BegriiBung

.Die Suiten befinden sich auf den oberen Decks und
bieten weitreichende Ausblicke

. Panoramafenster und/oder privater Balkon (einige mit
Whirlpools)

. Separate Sitzecke und verbesserte Bettwische fiir
zusitzlichen Komfort

-Exklusiver Zugang zum Restaurant Lindstrem

. Taglicher Turn-down Service

.Geeignet fiir Géste, die einen raffinierten Touch und

ein intensives Reiseerlebnis schitzen

Informationen & Buchung:

Skandinavische-Reiseagentur
Tel. Tel. 0513592 90 30 / Fax. 05135 92 90 55
info@skandinavische-reiseagentur.com / www.skandinavische-reiseagentur.com
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MS Fridtjof Nansen

Das Schwesterschiff von MS Roald Amundsen, dem ersten
Hybrid-Expeditionsschiff der Welt, ist ebenfalls ein Meisterwerk
des modernen Designs. Die dffentlichen Bereiche und Kabinen
sind komfortabel und stilvoll eingerichtet, unter groBziigigem
Einsatz von natiirlichen Materialien wie Granit, Eiche, Birke und
Wolle. Das Schiff verfiigt tiber Fitnesseinrichtungen im Innen- und
AulBenbereich, eine 150 Meter lange Laufstrecke im Freien, einen
Infinity Pool und einen eigenen Wellness-Bereich. Geniel3en
Sie késtliche Speisen aus den drei Restaurants, entspannen
Sie sich in der Explorer Lounge & Bar und verfolgen
Sie Vortrége im Science Center.

©CLARA TUMA / HURTIGRUTEN EXP—EDITIONS ©CLARA TUMA / HURTIGRUTEN EXPEDITIONS

Outdoor-
Fitnessbereich

Laufsirecke
Explorer Lounge & Bar

WERFT: Kleven Verft (N)
FLAGGE: Norwegen

BAUJAHR: 2020

BRZ: 20.889 t

KABINEN: 265
GESAMTLANGE: 140 m
BREITE: 23,6 m
GESCHWINDIGKEIT: 15 Knoten

Pooldeck Bar Sauna

Restaurant Lindstram

Wellness Aussichtsdeck

Fitnessraum

Resfaurant Aune Restaurant Fredheim Shop Rezeption Science Center Aussichtsdeck

Expedition Launch Krankenstation

Ihr komfortables Expeditionsschiff verfiigt iber eine Reihe von Kabinenkategorien, aus denen Sie wéhlen kdnnen. Neben einem
eigenen Bad mit Dusche, einem Bademantel und Pflegeprodukten verfiigen die Kabinen {iber einen Fernseher, einen Safe, eine
Minibar (teilweise kostenpflichtig), sowie eine kleine Tee- und Kaffee-Ecke.

KATEGORIE DECK | GROSSE (in m?) | BESCHREIBUNG
MA  XLSuite 8 4648 Besonders groBe Eck-Suite mit eigenem Balkon, grol3en Fenstern, Doppelbett*, Schlafsofa sowie einer
Kaffeemaschine.
. Besonders grol3e Eck-Suite mit gro3en Fenstern, Badewanne, Doppelbett*, Bettsofa, Sitzbereich sowie einer
XL-Suite 5 44 )
Kaffeemaschine.
EXPEDITION | MC | EckSuite 7,89 20-30 Eck-Suite mit eigenem Balkon und Whirlpool, Doppelbett*, Sitzbereich sowie einer Kaffeemaschine.
SUITE
. GroBe barrierefreie Eck-Suite mit eigenem Balkon, grof3en Fenstern, Badewanne, Doppelbett*, Bettsofa,
MD  L-Suite 7 35 . 5 e g
Sitzbereich sowie einer Kaffeemaschine.
ME  Suite 8,9 22-28 Suite mit eigenem Balkon, Doppelbett*, Schlafsofa oder Sitzbereich sowie einer Kaffeemaschine.
MF  Suite 7 22 Eck-Suite mit grofen Fenstern, Doppelbett*, Sitzecke, Chaiselongue sowie einer Kaffeemaschine.
XT  AuBenkabine 7,8 18 Kabine mit Balkon, Doppelbett*, Schlafsofa oder Sitzbereich.
- AuBenkabine 7,8 15-19 Kabine mit Balkon und Doppelbett.
QEI;;IESN XTJ AuBenkabine 7 18 Kabine mit Balkon, Doppelbett*, teilweise mit Schlafsofa. Eingeschrénkte Sicht.
KABINE . . . . .
SUPERIOR XY  AuBenkabine 7 19 Barrierefreie Kabine mit Balkon und Doppelbett.
TT  Aulenkabine 4,5 27 Grofle Kabine mit Doppelbett*, teilweise mit Schlafsofa.
TY AuBenkabine 5 24-26 Grol3e, barrierefreie Kabine mit Doppelbett*.
POLAR
AUSSEN- RR  AuBenkabine 4,5 19-23 Kabine mit Doppelbett*, teilweise mit Schlafsofa.
KABINE

*Diese Kabinen sind standardmdBig mit Doppelbetten ausgestattet. Bitte informieren Sie uns bei der Buchung, wenn Sie zwei Einzelbetten wiinschen. Die Kabinen MD-701, XY-719, XY-726, TY-533
und TY-540 haben eine barrierefreie Ausstattung. Diese Kabinen stehen auch fiir allgemeine Buchungen zur Verfiigung.
Anderungen vorbehalten.
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Wer eine Expedition plant, sollte sich genau iiberlegen, was er ein-

packt. Auf unseren Reisen ist jeden Tag mindestens ein Freizeit- oder
Ausflugsangebot inbegriffen. Das gilt auch fiir bestimmte Expeditions-
kleidung und Ausriistung. In der Liste erfahren Sie, welche Leistungen
im Preis enthalten sind und finden einige weitere praktische Hinweise.

Lelsiungsumfang
Fliige in der Economy-Class ab/bis Deutschland oder Osterreich

- Seereise in der gebuchten Kabinenkategorie
- Friihstiick, Mittag- und Abendessen in erlesenen Restaurants

- Expeditionsjacke, Rucksack oder sonstige Expeditionsausriistung
von Hurtigruten Expeditions

- Wein, Bier und Spirituosen zu den Mahlzeiten sowie tagsiiber
und abends”

©AGURTXANE CONCELLON / HURTIGRUTEN EXPEDITIONS

- Den ganzen Tag iiber Kaffee, Tee und alkoholfreie Getrénke
- Eine kostenlose Trinkflasche zum Auffiillen und Mitnehmen
- Deutsch- oder Englischsprachiges Expeditionsteam

- Mindestens eine kostenlose Aktivitat taglich

- Interessante Vortrage und Diskussionsrunden unter
Expertenleitung

- Uneingeschrénkter Zugang zu Science Center und Bibliothek

- Freiwillige Teilnahme an wissenschaftlichen Forschungsprojekten
- Fototipps von unserem Bordfotografen

- Bordeigene Fitnessgerate, Saunas und Whirlpools

- Zugang zur Krankenstation und unserem Bordarzt

- Anlandungen im Expeditionsboot

- Wanderstiefel, Wanderstécke und Ausstattung fiir Landgénge
zum Verleih

- Kostenloses WLAN (siehe ,, WLAN und Handys")

© ASHTON RAY HANSEN / HURTIGRUTEN EXPEDITIONS

Nicht inbegriffen:

- Zusitzliche Ubernachtungen bei entsprechenden Abflugzeiten
- Reiseversicherung
- Gepickverladung
- Zubuchbare Landausfliige mit unseren Partnern vor Ort
- Zubuchbare Gruppenangebote mit unserem Expeditionsteam™

- Zubuchbare Wellnessbehandlungen und Spa-Aufenthalte an Bord
(sofern verfiigbar)

*Vorbehaltlich &rtlicher Schanklizenzen. Fiir Kabinengéste sind keine Premium-Getrénke inbegriffen.
Wenn Sie eine Suite buchen, sind Cocktails, Bier und Spirituosen im Preis enthalten (Premium-Weine
und Schaumwein allerdings nichf). Die vollstindigen Bedingungen finden Sie unter travelhx.com/de
** Gilt nicht an Bord von MS Santa Cruz II; dort sind die Angebote des Expeditionsteams im Preis
inbegriffen.

©AGURTXANE CONCELLON / HURTIGRUTEN EXPEDITIONS




WLAN und Handys

Eine Expeditionsreise ist eine hervorragende
Méglichkeit, abzuschalten und mit der Natur
in Berithrung zu kommen. Wir bieten zwar
WLAN an Bord an; allerdings sind Netz-
abdeckung und Geschwindigkeit vor allem
an entlegenen Orten sehr begrenzt, sodass
Streamen nicht méglich ist. Wenn wir nicht
gerade in Landnshe unterwegs sind, erfolgt
die Internetverbindung satellitengestiitzt.

In besonders entlegenen Regionen wie der
Antarktis, der kanadischen Polarregion, dem
GroBteil Gronlands, auf Spitzbergen, an vielen
Orten in Alaska und auf den Galapagos-Inseln
steht aber auch an Land kaum oder gar kein
Mobilfunknetz zur Verfiigung.

Ausfliige

Unsere vielfdltigen Ausflugsangebote kénnen
Sie bequem vorab buchen — nur solange der
Vorrat reicht! Um Enttduschungen zu vermei-

den, sollten Sie also méglichst friih buchen.

Preis

Der angegebene Friihbucher-Preis bezieht
sich stets auf die preisgiinstigste Kabinen-
kategorie. Die Preise richten sich nach

der verfiigbaren Kapazitat und unterliegen
somit Anderungen. Zum Buchungszeitpunkt
wird lhnen aber immer der tatséchliche
Preis angezeigt.

Die Preisangaben beziehen sich auf zwei
Personen, die sich eine Kabine teilen.
Wenn Sie alleine unterwegs sind, fallt
normalerweise ein Zuschlag an. Aktuelle
Angebote finden Sie unter travelhx.com/
de-de/expeditions/angebote/.

Barrierefreiheit

Die meisten unserer Schiffe sind ohne
Treppe erreichbar und mit rollstuhlgerechten
Kabinen ausgestattet. Um auch an Bord
mobil zu bleiben, nehmen Sie gerne lhren
bis zu 60 cm breiten Rollstuhl mit. Falls Sie
Unterstiitzung benétigen, reisen Sie am
besten mit einer Begleitperson. Teilen Sie
uns einfach bei der Buchung mit, was genau
Sie brauchen.

Auch bei Ausfliigen und Freizeitaktivitdten
bemiihen wir uns um grélitmaogliche Barriere-
freiheit. Bei Angeboten von Drittanbietern
kénnen wir allerdings keine Barrierefreiheit
garantieren. Auch einige Anlandestellen
sind nur per Expeditionsboot erreichbar,
die unsere Gasten eigenstindig besteigen
und verlassen kénnen miissen.

Gesundheit und Sicherheit
Sicherheit, Gesundheit und Wohlbefinden
unserer Géste haben fiir uns oberste
Prioritat. Deshalb haben wir an Bord ganz
bestimmte Abliufe eingerichtet. Unsere
Schiffe erfiillen alle internationalen Sicher-
heitsanforderungen. Es handelt sich um
moderne Schiffe, die speziell fiir die jeweili-
gen Reiseziele und sogar fiir Fahrten durch
Meereis ausgelegt sind. Zu Beginn der
Reise erfolgt eine obligatorische Sicherheits-
einweisung, in der das Verhalten im Notfall
und die Verwendung und Anordnung der
Sicherheitsausriistung an Bord erklért werden.
Zudem verfiigt jedes Schiff iiber eine Kranken-
station, einen Bordarzt und Pflegepersonal.
Und an lhrer Kabinentiir befinden sich Sicher-
heitshinweise, deren sorgfiltige Lektiire wir
allen Gasten empfehlen.

©OSCAR FARRERA / HURTIGRUTEN EXPEDITIONS



Das sollten Sie einpacken

Kalte Reiseziele:

* Wind- und wasserabweisende Hosen

- Thermounterwésche und -oberbekleidung
(am besten aus Wolle)

* Warme Miitze oder Stirnband

- Schal oder Schlauchschal

- Warmer Wollpullover und Fleece(-jacke)

- Handschuhe und F3ustlinge aus Fleece
und Wolle

© Warme Striimpfe

Alle Reiseziele:

- Reisepass einschliel3lich Kopie

- Kreditkarte (akzeptiert werden Visa,
American Express, Diners und MasterCard)

- Fiihrerschein (fiir Fahrten mit dem
Schneemobil oder Quad)

- Ausreichend Arzneimittel auch fiir

unvorhergesehene Verzégerungen

- Adapter fiir zweipolige Stecker; bei See-
reisen mit MS Santa Cruz Il nehmen Sie
bitte auch Adapter fiir US-Stecker mit.

- Bequeme Kleidung — an Bord gibt es
keine Bekleidungsvorschriften

- Wasserdichte Wanderstiefel mit

Knochelschutz

Warme Reiseziele:

- Schnelltrocknende Kleidung

- Kurz- und langérmelige Hemden

- Kurze Hosen

- Lange Hosen

- Sandalen bzw. wasservertragliche Schuhe
- GroB3er Sonnenhut oder Regencape

- Badebekleidung

- Bequeme Schuhe fiir die Zeit an Bord
- Bade- und Sportbekleidung
- Wasserdichter Rucksack fiir die

wichtigsten Utensilien

- Sonnenschutz

- Sonnenbrille mit UV-Filter

- Lippenbalsam mit UV-Schutz

- Insektenschutz

- Lindernde Salbe fiir Insektenstiche
- Fernglas

- Ersatzbatterien

©ASHTON RAY HANSEN / HURTIGRUTEN EXPEDITIONS
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Allgemeine Reisebedingungen fir
Pauschalreisen — HX Hurtigruten

Expeditions

Diese Allgemeinen Reisebedingungen gelten fiir Buchungen ab dem 01. November 2024.

1. IHR VERTRAG — EINFUHRUNG

1.1.  Vorbemerkungen

Die Reisebuchung kommt zwischen lhnen (im Folgenden
Passagier”, ,Kunde”, ,Reisender”, ,lhnen” oder
,,Sie” genannf) und HX NO AS (im Folgenden ,,HX",

. Veranstalter”, ,,uns” oder ,,wir" genannt), einer unter
der Nr. 933 584 771 im norwegischen Handelsregister
eingefragenen Gesellschaft, geschaftsanséssig in
Langkaia 1, 0150 Oslo, Norwegen, zustande.

Wenn Sie eine Expeditions-Seereise buchen, unterliegt
diese den vorliegenden Buchungsbedingungen (im Fol-
genden auch ,,AGB” genannt). Grundlage des zwischen
lhnen und uns zustande kommenden Verfrages sind die
folgenden AGB, die jeweils aktuelle Datenschutzerklarung
von HX, die in den offiziellen Prospekten und auf der
Website von HX enthaltenen Informationen und/oder alle
sonstigen Informationen, die Sie vor Bestatigung Ihrer
Buchung von HX erhalten haben.

Mit Vornahme einer Buchung akzeptieren Sie die AGB
(sowohl in Threm eigenen Namen als auch im Namen
aller Ihrer Mitreisenden). AuRerdem stimmen Sie der Nut-
zung lhrer personenbezogenen Daten durch uns gemél}
unserer Datenschutzerklarung und den Bestimmungen
von Ziffer 15 entsprechend zu und besttigen, von allen
in der Buchung genannten Personen zur Weitergabe
ihrer personenbezogenen Daten, ggf. auch zur Weiter-
gabe besonderer Kategorien personenbezogener Daten
(z.B. Informationen tiber Erkrankungen, Behinderungen
oder besondere Distanforderungen) an uns bevollmach-
tigt worden zu sein. Vorlaufige Buchungen kénnen wir
nicht akzeptieren. Unter Vorbehalt stehende Buchungen
und/oder Sonderwiinsche werden nur nach ausdriick-
licher schriftlicher Bestatigung durch uns beriicksichtigt.
Wir versenden samtliche Unterlagen und sonstigen Infor-
mationen an Sie und tiberlassen es Ihrer Verantwortung,
dafiir zu sorgen, dass alle Mitreisenden stets vollstandig
und aktuell informiert sind.

Die vorliegenden AGB beruhen auf zwingenden Vor-
schriften der anwendbaren Gesetze und Vorschriften,
darunter des norwegischen Gesetzes Nr. 32 vom 15. Juni
2078 tiber Pauschalreisen (im Folgenden das ,,norwe-
gische Pauschalreisegesetz” genannt), der Richtlinie
(EU) 2015/2302 des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 25. November 2015 tiber Pauschalreisen und
verbundene Reiseleistungen (im Folgenden die ,,EU-Pau-
schalreiserichtlinie” genannt), und deren nationalen Ent-
sprechungen, und entsprechen diesen. Sie gelten nicht
fiir Reisen, bei denen es sich nicht um Pauschalreisen
gemal’ § 2 des norwegischen Pauschalreisegesefzes und
Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a der EU-Pauschalreisericht-
linie handelt; fur solche Pauschalreisen gelten stattdessen
die Bestimmungen des norwegischen Gesetzes iiber die
Seefahrt (siehe gesonderte AGB).

Wir kénnen unsere Rechte und Pflichten im Rahmen
dieser AGB auf eine andere Organisation tibertragen.
Dies wird héchstwahrscheinlich der Fall sein, wenn wir
Unternehmensumstrukturierungen vornehmen. Wir wer-
den Sie in diesem Fall stets schrifflich informieren und
sicherstellen, dass Ihre Rechte aus dem Vertrag durch
die Ubertragung nicht beeintrachtigt werden.

Informationen tiber ihre wichtigsten Rechte gemal3 der
EU-Pauschalreiserichtlinie (Richtlinie (EU) 2015/2302)
finden Sie unter https://www.travelhx.com/de-de/
bedingungen/allgemeine-geschaftsbedingungen/

1.2.  Buchungen iiber Reisebiiros

Wenn Sie |hre Reise iiber ein Reisebiiro buchen, sollte
samiliche Kommunikation tiber das Reisebiiro abgewi-
ckelt werden. Bitte geben Sie dabei stets lhre Buchungs-
nummer an.

Informationen, die von Reisebiiros und anderen Dienst-
leistern, die nicht ausdriicklich von uns zum Abschluss
von Vereinbarungen, zur Bereifstellung von Informationen
oder zur Abgabe von Zusicherungen in unserem Namen
bevollmachtigt wurden, bereitgestellt werden, durch die
sich der Inhalt des zwischen lhnen und uns bestehenden
Reiseverirages dndert oder die in sonstiger Weise den
von uns bereitgestellten Reiseinformationen wider-
sprechen, sind nicht Bestandteil Ihres Reisevertrages mit
uns. Wir weisen darauf hin, dass von Reisebiiros oder
sonstigen Dritten bereitgestellte Informationen tiber die
erbrachten Reiseleistungen méglicherweise unzutreffend
sein kénnen. HX ist ausschlieBlich an von HX selbst stam-
mende Informationen, Prospekte und Werbeanzeigen
gebunden und behélt sich die Geltendmachung ihrer
Rechtsposition ausdriicklich vor; die Haftung fiir nicht
von HX stammenden oder von HX nicht ausdriicklich
genehmigten Informationen ist ausgeschlossen.

2. BUCHUNG UND BEZAHLUNG DER REISE

2.1 Reservierung und Vertragsschluss

Wenn Sie eine Pauschalreise bei uns buchen, kommt der
Vertrag zwischen uns zustande, sobald wir lhre Buchung
Ihnen oder Ihrem Reisebiiro gegentiiber bestatigen.

Sie verzichten auf den Zugang dieser Erklarung. Damit
verpflichten wir uns zur Erbringung der von lhnen ge-
buchten Reiseleistungen geméal den vorliegenden AGB,
und Sie verpflichten sich, diese gemal den vorliegenden
AGB zu bezahlen. Dariiber hinaus verpflichten Sie sich,
eventuell von uns angebotene zusstzliche Leistungen
wie in Flugreisen nicht enthaltene infernationale Fliige,
optionale Ausfliige, Reiseversicherungen oder sonstige
von lhnen gewiinschte und gebuchte Leistungen zu be-
zahlen. HX ist lediglich fir die Durchfiihrung der in dem
Pauschalreisevertrag zwischen lhnen und uns enthaltenen
Bestandteile der Pauschalreise verantwortlich.

Nach Eingang lhrer Anzahlung senden wir |hnen eine Bu-
chungsbestatigung. Bitte priifen Sie diese méglichst um-
gehend auf Richtigkeit. Wenn Sie Leistungen nachtraglich
&ndern oder stornieren méchten, fallen maglicherweise
Anderungs- oder Stornogebiihren und weitere Kosfen
(siehe unten) an, deren Hohe méglicherweise den
urspriinglichen Gesamtpreis der von lhnen gewahlten
Leistungen erreicht.

Aus Sicherheitsgriinden sind alle erwachsenen Pas-
sagiere verpflichtet, Kontaktdaten einschlieflich einer
Telefonnummer und E-Mail-Adresse anzugeben. Erst
wenn uns diese Informationen vorliegen, kénnen wir die
Reiseunterlagen ausstellen.

2.2.  Zahlungsbedingungen

Sobald Sie oder Ihr Reisebiiro eine Buchung bei uns

vorgenommen haben, ist der Gesamipreis fur die ge-
buchten Reiseleistungen wie folgt fallig und von lhnen
zu zahlen:

i.  Zahlungen auf den Reisepreis dirfen wir vor Beendi-
gung der Pauschalreise nur fordern oder annehmen,
wenn ein wirksamer Kundengeldabsicherungsvertrag
besteht bzw. wir lhnen ausreichende Insolvenzsiche-
rung nach norwegischem Recht leisten (siehe auch
Ziffer 4) und Ihnen klar, verstandlich und in hervor-
gehobener Weise der Name und die Kontakidaten
des Kundengeldabsicherers oder der Einrichtung
oder Behérde, die den Insolvenzschutz bietet, sowie
gegebenenfalls der Name und die Kontakidaten der
vom norwegischen Staat benannten zustandigen Be-
hérde zur Verfiigung gestellt wurden.

ii.  Wenn Sie die Buchung mehr als 30 Tage vor dem
geplanten Reisebeginn vornehmen, wird eine An-
zahlung in Héhe von 20% nach Vertragsschluss
gegen Ubergabe des Dokuments mit den in Unter-

ziffer i. vorgesehenen Informationen fallig. Der
tibrige Reisepreis wird 30 Tage vor dem geplanten
Reisebeginn fallig, vorausgesetzt, das Dokument mit
den in Unterziffer i. vorgesehenen Informationen

ist lhnen Ubergeben worden und unser einseitiges
Rickirittsrecht kann nicht mehr ausgeiibt werden.

iii.  Wenn Sie die Buchung 30 Tage oder weniger
als 30 Tage vor dem geplanten Reisebeginn vor-
nehmen, ist der gesamte Reisepreis nach Vertrags-
schluss gegen Ubergabe des Dokuments mit den
in Unterziffer i. vorgesehenen Informationen zu
zahlen, vorausgesetz!, unser einseitiges Riickiritts-
recht kann nicht mehr ausgeiibt werden.

Sie kénnen per Debit- oder Kreditkarte zahlen.

Wir behalten uns vor, die Buchung zu sfornieren, wenn
die Zahlung nicht bis zum Falligkeitsdatum und auch
nicht nach Mahnung unter Setzung einer angemessenen
Nachfrist bei uns eingeht, es sei denn, die Setzung
einer Nachfrist ist nach anwendbaren Gesetzen nicht
erforderlich. In diesem Fall haben Sie die in Ziffer 7 an-
gegebenen Stornogebiihren zu zahlen, sofern Sie nicht
nachweisen kénnen, dass der uns tatsachlich entstandene
Schaden geringer war.

3. PREISBILDUNG UND PREISANDERUNGEN

3.1.  Preisbildung

Alle Preise sind in EUR und inklusive Mehrwertsteuer
angegeben und verstehen sich pro Person bei voller
Kabinenbelegung, sofern nichts Anderes angegeben ist.
Einzelkabinen bzw. Mehrbettkabinen zur Alleinbelegung
sind nur auf Anfrage bei HX und nur begrenzt verfiigbar.
Hierfir wird ggf. ein Zuschlag berechnet.

Anderungen der in unseren Prospekten oder auf Web-
sites angegebenen Preise behalten wir uns vor und
weisen Sie ggf. vor Bestatigung Ihrer Buchung bei uns
gesondert darauf hin. Nach Bestatigung der Buchung
durch uns kénnen Preisanderungen nur noch bei offen-
sichilichen Fehlern oder gemaR den tibrigen Bestimmun-
gen der vorliegenden AGB vorgenommen werden. Hier-
zu verweisen wir auf unser Recht gemaR Ziffer 3.4 zur
Anderung von Preisen unter bestimmten Umstanden.

3.2.  Im Preis nicht enthaltene Leistungen
Im Preis nicht enthalten sind folgende Leistungen:

i.  Reiseversicherungen;
ii. Gepackirager-Service;

ii. Flige, sofern diese nicht ausdriicklich im Preis fiir
eine Pauschalurlaubsflugreise inbegriffen sind; oder

iv.  Optionale Ausfliige, sofern diese nicht ausdriicklich
inbegriffen sind.

v.  Premium-Getrénke (fur Suite-Gaste inbegriffen)

vi.  Die in unseren Reisebedingungen fiir allinclusive
Seereisen angefiihrten Ausschlisse werden auf
unserer Website verdffentlicht und sind ab sofort
Teil dieser AGB.

Informationen zu den enthaltenen Speisen und Ge-
tranken entnehmen Sie bitte lhrer Buchungsinformation.
Einige Inklusivleistungen, Annehmlichkeiten, Zugang zu
Einrichtungen und Vorrangleistungen unterliegen der Ka-
binenkategorie, dem HX Explorers-Treue-Status oder dem
Buchungskanal. Die Annehmlichkeiten und Leistungen
variieren je nach Schiff und Reiseroute und gelten vorbe-
haltlich Verfugbarkeit. Der Ausschank von Alkohol erfolgt
vorbehaltlich des Vorliegens der erforderlichen Lizenzen
und gemél der Geschéftspolitik von HX, einschlieBlich
Ausschankzeiten. Sofern nicht ausdriicklich in lhrem Rei-

sepaket angefiihrt, sind Premium-Weine sowie Champag-
ner nicht in den Premium-Gefrénken enthalten.

3.3.  Verantwortung von HX fiir optionale Ausfliige

Optionale Ausfliige sind Ausfliige, Filhrungen oder sons-
tige Aktivitdten vor Ort, die Sie ggf. vor oder wihrend
Ihrer Reise gesondert buchen kénnen (im Folgenden
,optionale Ausflige” genannt). HX ist fiir solche optiona-
len Ausfliige verantwortlich, soweit sie iiber dieselbe Ver-
triebsstelle wie die iibrigen Bestandteile lhrer Pauschal-
reise erworben und vor lhrer Zustimmung zur Zahlung fiir
Ihre Pauschalreise von lhnen gewahlt wurden.

HX haftet jedenfalls nicht fiir Vertrage tiber optionale Aus-
flige, die Sie ohne Vermittlung oder Befeiligung von HX
mit anderen Unternehmen eingehen. In diesem Fall sind
wir fiir die Durchfiihrung solcher optionalen Ausflige
(d.h. ggf. deren Absage, Verspétungen oder Mangel)
oder fiir Geschehnisse wahrend solcher Ausflige oder
Aktivitdten nicht verantwortlich.

3.4. Preisanderungen

HX behalt sich vor, den Preis fiir eine Pauschalreise um

bis zu 8% zu erhdhen, wenn nach Vertragsschluss eines
der folgenden Ereignisse eintritt und die Preiserhdhung
sich unmittelbar daraus ergibt:

i. Erhshung des Preises fiir die Beférderung von
Personen aufgrund hsherer Kosten fir Treibstoff
oder andere Energietréager;

ii.  Erhshung der Steuern und sonstigen Abgaben fiir
vereinbarte Reiseleistungen, wie Touristenabgaben,
Hafen- oder Flughafengebiihren, oder

iii.  Anderung der fiir die betreffende Pauschalreise
geltenden Wechselkurse.

Wenn sich die Transportkosten aufgrund von Erhdhungen
der Kosten fur Treibstoff oder andere Energietrager nach
Abschluss des Reisevertrages erhéhen, kann der Reise-
veranstalter den Reisepreis gemaf3 der folgenden Berech-
nung um bis zu 8% erhdhen:

i.  Bei einer auf den Sitz- oder die Kabinenplatz
bezogenen Erhshung kann der Reiseveranstalter
den Erhéhungsbetrag vom Kunden verlangen.

ii.  Andernfalls werden die vom Beférderungsunter-
nehmen fur jedes Beférderungsmittel verlangten
zusétzlichen Transportkosten durch die Anzahl der
Sitz- oder Kabinenplatze des vereinbarten Befér-
derungsmittels dividiert. Die sich daraus ergebene
Erhshung pro einzelnen Platz kann der Reisever-
anstalter vom Kunden verlangen.

Wenn die Steuern und sonstigen Abgaben fiir verein-
barte Reiseleistungen wie Touristenabgaben, Hafen- oder
Flughafengebiihren sich nach Abschluss des Reisevertra-
ges gegeniiber dem Reiseveranstalter erhshen, kann der
Reisepreis in dem Mal3e um bis zu 8% erhoht werden,
in dem die fiir den Reiseveranstalter mit der Reise ver-
bundenen Kosten dadurch in Bezug auf den einzelnen
Reisenden gestiegen sind.

Bei einer nach Abschluss des Reisevertrages eintretenden
Anderung der fiir die betreffende Pauschalreise gelten-
den Wechselkurse kann der Reisepreis in dem Maf3e um
bis zu 8% erhoht werden, in dem die fiir den Reisever-
anstalter mit der Reise verbundenen Kosten in Bezug auf
den einzelnen Reisenden dadurch gestiegen sind.

Eventuelle Erhdhungen gemal dieser Ziffer werden an
Sie weitergegeben und es wird eine neue Rechnung
dariiber ausgestellt. Wenn der Preis fur die Pauschalreise
(ohne Anderungsgebiihren und/oder zusétzliche sons-
tige Leistungen oder Reiseleistungen) sich um mehr als
8% erhoht, haben Sie nach lhrer Wah! die Maglichkeit,

i. unser Angebot zur Preiserhdhung anzunehmen und
den geforderten Betrag zu zahlen;

ii. unser Angebot zur Anderung in eine andere
Urlaubsreise anzunehmen, soweit wir eine solche
anbieten kénnen (wenn diese von mindestens
gleichwertiger Beschaffenheit ist, miissen Sie nicht
mehr bezahlen, wenn sie jedoch von minderwerti-
ger Beschaffenheit ist, erhalten Sie die Preisdiffe-
renz erstattet), oder

ii.  vom Vertrag zuriickzutreten und samtliche an uns
geleistefen Zahlungen in voller Hehe erstattet zu
bekommen; hiervon ausgenommen sind jedoch

eventuelle Anderungsgebiihren und/oder in Ihrer
Pauschalreise nicht enthaltene zusatzliche sonstige
Leistungen oder Reiseleistungen. Sollten Sie sich
aus diesem Grund dafiir entscheiden, vom Verirag
zuriickzutreten, miissen Sie |hr Riicktrittsrecht inner-
halb von 14 Tagen nach Zugang unseres Angebots
zur Preiserhdhung ausiiben. Wenn uns lhre Riick-
trittserklarung nicht innerhalb der genannten Frist zu-
geht, gilt die Preiserhdhung als von Ihnen akzeptiert.

Sollte sich der Preis Ihrer Pauschalreise aufgrund eines
der oben genannten Ereignisse nach Verfragsschluss,
jedoch noch vor Beginn der Pauschalreise reduzieren,
wird der Mehrbetrag abziiglich der bei HX angefallenen
Bearbeitungskosten an Sie zuriickgezahlt.

Hierbei ist zu beachten, dass Reiseleistungen nicht in
jedem Fall in der Landeswahrung erworben werden und
sich bestimmte augenscheinliche Anderungen aufgrund
bestehender vertraglicher oder sonstiger Absicherungen
nicht im Preis fiir lhre Reise niederschlagen.

Innerhalb eines Zeitraums von 20 Tagen vor lhrem Reise-
antritt werden an dem Preis fur Ihre bestatigte Urlaubs-
reise keine Anderungen mehr vorgenommen und keine
Erstattungen mehr darauf vorgenommen.

3.5.  Nicht in Anspruch genommene Leistungen

Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen, zu deren
vertragsgemal3er Erbringung der Reiseveranstalter bereit
und in der Lage war, nicht in Anspruch aus Griinden, die
dem Reisenden zuzurechnen sind, hat er keinen Anspruch
auf anteilige Erstattung des Reisepreises, soweit solche
Griinde ihn nicht nach den gesetzlichen Bestimmungen
zum kostenfreien Riickiritt oder zur Kiindigung des Reise-
vertrags berechtigt hatten. Der Reiseveranstalter wird sich
um Erstattung der ersparten Aufwendungen durch die Leis-
tungstréger bemiihen. Diese Verpflichtung entféllt, wenn
es sich um véllig unerhebliche Aufwendungen handelt.

Wenn Sie von uns ein Bordguthaben erhalten haben
(z.B. aus Kulanz, als Geschenk oder spezielles Angebot),
miissen Sie dieses wahrend Ihrer Reise aufbrauchen.
Nicht genutzte Guthabenbetrage kénnen nicht bar aus-
gezahlt werden.

4. Finanzielle Absicherung der Reisenden

HX ist Mitglied des norwegischen Reisegarantiefonds
(,Reisegarantifondet”), der Passagieren, die eine Pau-
schalreise gebucht haben, den gesetzlich vorgeschriebe-
nen Schutz biefet und sie der EU-Pauschalreiserichtlinie
und dem norwegischen Pauschalreisegesetz entspre-
chend finanziell absichert.

Der norwegische Reisegarantiefonds ist per E-Mail unter
firmapost@rgf.no, telefonisch unter +47 51 85 99 40
oder per Post unter der Anschrift Reisegarantifondet,

P. O. Box 1316 Vika, 0112 Oslo, Norway, erreichbar.
Nahere Informationen tiber den norwegischen Reise-
garantiefonds finden Sie unter https: //reisegarantifondet.
no/reisende/

HX behalt sich vor, Passagieren, die eine Pauschalreise
gebucht haben, anstelle der Absicherung iiber den
norwegischen Reisegarantiefonds eine andere finanzielle
Absicherung zu bieten. Diese finanzielle Absicherung
muss in jedem Fall einen den Vorschriften der EU-Pau-
schalreiserichtlinie entsprechenden Schutz bieten. Nach-
dem Sie einen wirksamen Pauschalreisevertrag mit uns
abgeschlossen haben, muss diese andere finanzielle
Absicherung lhnen einen Schutz bieten, der nicht we-
sentlich unter dem liegt, der sich aus der Absicherung
iiber den norwegischen Reisegarantiefonds ergibt.

Wenn Sie eine Reise gebucht haben, bei der es sich
nicht um eine Pauschalreise gemal § 2 des norwegi-
schen Pauschalreisegesefzes und Artikel 2 Absatz 2
Buchstabe a der EU-Pauschalreiserichtlinie handelt, haben
Sie keinen Anspruch auf den in dieser Ziffer geregelten
Schutz. Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie nahere Infor-
mationen hierzu bendtigen.

5. PFLICHTEN DES REISENDEN

5.1.  Reisefauglichkeit

Um die Sicherheit der an Bord des Schiffes zu befsrdern-
den Passagiere gemél den anwendbaren und im inter-
nationalen, EU- /EWRRecht und/oder nationalen Recht
verankerten Sicherheitsvorschriften und die Einhaltung der
Sicherheitsanforderungen der zustandigen Behérden, ein-
schlielBlich des Staates, unter dessen Flagge das Schiff fahrt,
sowie der Verfahrensvorschriften von HX zu gewshrleisten,

sichert jeder Passagier zu, dass er gesundheitlich in der
Lage ist, eine Schiffsreise zu unternehmen, und dass weder
die Sicherheit des Schiffes noch die anderen Passagiere
an Bord durch sein Verhalten oder durch seine Verfassung
beeintrachtigt werden. Informationen dazu, inwieweit eine
Reise grundsétzlich fir Teilnehmer mit Mobilitatseinschran-
kungen geeignet ist, sind jeweils in den Verkaufs- und
Marketingunterlagen zu der betreffenden Reise zu fin-
den. Konkrete Auskiinfte erteilen wir gerne auf Anfrage.

Wir behalten uns vor, von jedem Passagier eine &rzfliche
Bescheinigung Uiber seine Reisetauglichkeit zu verlangen,
um beurteilen zu kdnnen, ob der betreffende Passagier
infernationalen, EU- oder nationalen Gesetzen ent-
sprechend und gemal den Sicherheitsvorschriften von
Hurtigruten entsprechend sicher beférdert werden kann.
Wir sind auBBerdem berechtigt, einen Gesundheitsfrage-
bogen auszugeben, bevor die Passagiere an Bord kom-
men, sofern wir dies fiir erforderlich halten. Bei einigen
Fahrten kénnen wir auch eine Impfung verlangen.

Wenn wir, der Schiffskapitan oder der von uns benannte
medizinische Vertreter bemerken, dass wir einen

Passagier aus irgendeinem Grund fiir nicht reisefahig hal-
ten, der Meinung sind, dass von ihm ein Sicherheitsrisiko
ausgehen kénnte, ihm in irgendeinem Hafen die Erlaub-
nis zum Landgang verweigert werden kénnte oder uns
Haftungspflichten wegen seiner Betreuung, Unferstiitzung
oder seiner Riickbeférderung entstehen kénnten, sind wir
oder der Schiffkapitan berechtigt, folgende Ma3nahmen
zu ergreifen:

i, dem betreffenden Passagier in einem beliebigen
Hafen die Einschiffung zu verweigern;

ii. ihnin einem beliebigen Hafen auszuschiffen;
ii.  ihm eine andere Schlafkoje oder Kabine zuzuweisen;

iv.  sofern der von uns benannte medizinische Vertreter
es fur ratsam halt, den betreffenden Passagier auf
seine Kosfen in einem beliebigen Hafen in eine
medizinische Einrichtung zu bringen, einzuweisen
oder zu verlegen und/oder

v.  dem betreffenden Passagier Erste Hilfe angedeihen
zu lassen und ihm Arzneimittel, Medikamente oder
sonstige Substanzen zu verabreichen und/oder
ihn in beliebigen Hafen in ein Krankenhaus oder
eine shnliche Einrichtung aufzunehmen und/oder
einzuweisen, sofern der fiir das Schiff benannte
medizinische Vertreter und/oder der Schiffskapitén
solche MaBBnahmen fiir erforderlich halten. Dies
schliel3t auch mit ein, dass Passagiere zum Tragen
von persdnlicher Schutzausriistung (PSA) wie
Gesichtsmasken verpflichtet werden kénnen.

Wir kénnen einem Passagier in jedem beliebigen Hafen
die Einschiffung verweigern oder ihn ausschiffen, wenn
diesem nach Auffassung von bevollméachtigten Angehéri-
gen des Schiffspersonals an weiteren Stationen der Reise
von den 6rilichen Behdrden maglicherweise die Erlaub-
nis zum Landgang verweigert werden kénnte oder er
méglicherweise an einer ansteckenden oder Infektions-
krankheit leidet oder seine Anwesenheit dem Wohlerge-
hen von Passagieren oder Besatzungsmitgliedern abtrag-
lich sein kannte. Falls das Schiff oder einzelne Passagiere
unter Quaranténe gestellt werden (Passagiere kénnen
aufgefordert werden, in ihrer Kabine oder nach Auffor-
derung von bevollméchtigten Angehérigen des Personals
an Bord zu bleiben, wenn sie oder andere Bewohner
der Unferkunft irgendwelche Symptome zeigen oder von
ihnen méglicherweise eine Gefahr fiir andere Passagiere
ausgehen kénnte), haften wir nicht fur dadurch entstehen-
de Kosfen und besteht in den vorgenannten Fallen kein
Ersfattungs- oder Entschadigungsanspruch und wir haften
nicht fir infolge dessen entstehende Kosten.

Wenn einem Passagier aus Griinden der Sicherheit und/
oder seiner Reiseféhigkeit die Einschiffung verweigert wird,
haften weder wir noch das Beférderungsunternehmen fiir
dem Passagier dadurch entstehende Schaden oder Kosten
und hat der Passager keinen Anspruch auf Entschadigung
gegen das Beférderungsunternehmen oder uns. Der
betreffende Passagier hat keinen Anspruch auf eine Er-
stattung oder sonstige Entschadigung irgendeiner Art und
Hurtigruten trifft keine weitere Haftung ihm gegentiber.

Passagiere, die Unterstiitzung benstigen und/oder spezi-
elle Wiinsche oder besondere Digtanforderungen haben
oder hinsichtlich ihrer Unterbringung, in Bezug auf ihren
Sitzplatz oder benstigte Leistungen besondere Einrich-
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tungen oder Gerate benstigen oder medizinische Geréte
mitfihren missen, mussen uns dies zum Zeitpunkt der Bu-
chung mitteilen. Zur Klarstellung wird hiermit festgehalten,
dass solche speziellen Wiinsche nur als vereinbart und
in die Buchung mit aufgenommen gelten, wenn sie von
uns ausdriicklich angenommen und bestatigt wurden. Bei
Vorliegen bestimmter Erkrankungen, Behinderungen oder
Mobilitatseinschrankungen, die persénliche Pflege oder
Betreuung erfordern, hat diese persnliche Pflege oder
Betreuung der betreffende Passagier auf seine Kosten zu
organisieren. Passagiere, die einen Rollstuhl benstigen,
miissen ihren eigenen zusammenklappbaren Rollstuhl in
Standardgré e mitbringen, brauchen jedoch nicht von
einer mitreisenden Begleitperson begleitet zu werden.

Sofern wir nicht fiir eine bestimmte Buchung schriftlich ei-
ne andere Vereinbarung treffen, dirfen Passagiere jeweils
nur zwei solcher Mobilitétshilfen oder medizinischen Gera
te pro Kabine mit an Bord nehmen, wobei deren Gesamt-
wert NOK 50.000 (inkl. MwSt.) oder den entsprechenden
Wert in der Landeswahrung des Passagiers nicht iiberstei-
gen darf. Alle Geréte miissen transportabel sein und sich
sicher in der Kabine verstauen lassen, und sie sind uns
gegeniiber zum Zeitpunkt der Buchung sowie nochmals
mindestens 14 Tage vor Einschiffung zu der Reise mit uns
zu deklarieren. Wir behalten uns vor, die Beférderung sol-
cher Geréte abzulehnen, wenn diese nicht sicher ist oder
wir nicht rechtzeitig dartiber informiert worden sind, um
noch eine Risikobeurfeilung vornehmen zu kénnen.

Schwangere Gaste sind an Bord zu unseren Seereisen
willkommen, wir empfehlen jedoch, vor Reiseantritt in
jedem Stadium der Schwangerschaft arztlichen Rat einzu-
holen. Im Interesse von Eltern und Kind kann in bestimm-
ten Stadien der Schwangerschaft auch ein &rztliches
Attest erforderlich sein.

Gaste, die am Ende der Reise weniger als 23 Wo-
chen schwanger sind: Ein &rziliches Attest ist nicht
erforderlich.

Gaste, die am Ende der Reise 23 Wochen oder lan-
ger schwanger: Fiir die Reise mit uns ist ein &rztliches
Attest erforderlich.

Im Interesse der Eltern und des Babys diirfen schwangere
Gaste nicht mit uns reisen, wenn sie am Ende der Reise
24 Wochen oder langer schwanger sind.

Wir tiberprifen standig unsere Gesundheits- und Si-
cherheitsrichtlinien und -verfahren, um den Rat unserer
medizinischen Berater, die Leitlinien und Richtlinien der
Gesundheitsbehérden und die geltenden Gesetze zu
berticksichtigen. Dementsprechend kénnen sich diese
Richtlinien und Verfahren (einschlieBlich unserer Ein-
schiffungsprotokolle, Impfvorschriften, Maf3nahmen zur
Infektionskontrolle, Einsperrung, Quarantane oder Not-
ausschiffung von Passagieren) von Zeit zu Zeit &ndern.
Spezifische Malnahmen kénnen je nach den &rilichen
Vorschriften, den neuesten wissenschaftlichen und medi-
zinischen Erkenntnissen und den zum Zeitpunkt der Reise
herrschenden Bedingungen variieren. Anweisungen der
6rilichen Gesundheitsbehorden und Anderungen in der
Gesetfzgebung kénnen sich ebenfalls auf unsere Verfah-
ren und die Art und Weise auswirken, wie wir bestimmte
Falle behandeln. Wir bemiihen uns nach besten Kréften,
Sie so frith wie méglich tiber Anderungen zu informieren,
kénnen diese Richtlinien und Verfahren jedoch vor oder
wahrend lhrer Kreuzfahrt auf unserer Website oder durch
eine Mitteilung an Sie aktualisieren, und Sie erklaren sich
damit einverstanden, diese iiberarbeiteten oder neuen
Richtlinien und Verfahren zu befolgen. Die Kontrolle tiber
das Schiff verbleibt beim Kapitan, der die Richtlinien und
Verfahren von Zeit zu Zeit éndern oder zusstzliche Mal3-
nahmen aufgrund der Gesundheit und Sicherheit an Bord
in Ubereinstimmung mit dem norwegischen Schiffssicher-
heitsgesetz verlangen kann. Dartber hinaus kénnen die
rilichen Gesundheitsbehdrden den Schiffen MaBnahmen
auferlegen, wie z.B. eine Schiffsquaranténe oder Auf-
lagen fur die Passagiere, von Bord zu gehen. Alle Passa-
giere missen sich an diese Anweisungen, Richtlinien und
Verfahren halten, und wenn Sie oder ein Mitglied Ihrer
Gruppe sich nicht daran halten, haben wir das Recht,
lhnen die Einschiffung zu verweigern, lhnen die Wieder-
einschiffung nach dem Landgang zu verweigern, Sie von
Bord zu schicken oder Sie den Regierungs- und Gesund-
heitsbehorden zu melden. Weder wir, noch der Betrei-
ber, noch der Beférderer (oder einer ihrer Direkforen,
leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Verireter), noch
die Besatzung oder der Kapitan haften fiir Schaden oder
Kosten, die lhnen infolge einer solchen Verweigerung der
Einschiffung, der Verweigerung der Wiedereinschiffung,

der Ausschiffung oder anderer Mal3nahmen, die sich aus
diesen Bedingungen ergeben, entstehen.

Sie nehmen zur Kenntnis und akzeptieren, dass Sie oder
andere Passagiere wahrend lhrer Reise (insbesondere an
Bord des Schiffes, wahrend des Fluges, auf dem Weg
zum oder vom Schiff, in Hotels, Terminals und Flughafen
oder wahrend Ausfligen) tibertragbaren Krankheiten aus-
gesetzt sein kdnnen, insbesondere Grippe, Norovirus,
COVID-19 und Erkaltungen. Sie verstehen und akzeptie-
ren, dass das Risiko einer Ansteckung mit solchen Krank-
heiten bei vielen Aktivitidten besteht, bei denen Menschen
zusammenkommen, inferagieren und gemeinsame Einrich-
tungen nutzen, auch wenn es Richtlinien und Verfahren zur
Bekampfung tibertragbarer Krankheiten gibt. Dieses Risiko
liegt aulBerhalb der Kontrolle von HX, dem Betreiber und
dem Beférderer und kann nicht ausgeschlossen werden.

Vorschriften und Reisebeschrankungen dndern sich stan-
dig, und Sie tbernehmen die Verantwortung dafir, dass
Sie die Einreisebestimmungen in jedem Land, das Sie wah-
rend der Reise besuchen, einhalten (einschlieBlich, aber
nicht beschrénkt auf, Impf- und Tesfanforderungen, Quaran-
taneverpflichtungen und Einreiseregistrierungsformulare),
unabhéngig davon, ob Sie vorhaben, von Bord zu gehen.

5.2.  Pass, Visa- und Einreisevorschriften

Sie sind dafir verantworllich, dass alle in der Buchung
aufgefiihrten Personen allen Anforderungen in Bezug
auf Pass-, Visa- und Einreisevorschriften sowie in Bezug
auf Reiseversicherungen und Gesundheitsatteste entspre-
chen. Wir kénnen Sie nur allgemein dariiber informieren
und verweisen hierzu auf die Informationen auf unserer
Website. Die alleinige Verantwortung dafir, dass samt-
liche Anforderungen in Bezug auf Pass-, Visa- und Ein-
reisevorschriften sowie in Bezug auf Reiseversicherungen
und Gesundheitsatteste erfiillt sind und missen sich des-
halb bei ihrer Botschaft oder dem zustdndigen Ministe-
rium Uber die fur Sie geltenden Anforderungen informie-
ren. Diese Anforderungen kénnen sich dndern, weshalb
Sie rechfzeitig vor dem Reisebeginn noch einmal priifen
sollten, ob Anderungen eingetreten sind. Wenn Sie Fra-
gen zu solchen Anforderungen haben, wenden Sie sich
damit bitte rechtzeitig vor dem Datum des Reisebeginns
entweder an uns oder an |hr Reisebiiro.

Wir ibernehmen keine Haftung dafiir, wenn einem Pas-
sagier die Beférderung oder an irgendeinem Reiseziel
die Einreise verweigert wird, oder fiir Verbindlichkeiten,
Schaden, Verzégerungen oder Auslagen aufgrund von
UnregelmaBigkeiten in solchen Unterlagen. Manche
Fluggesellschaften, bei denen wir lhre Flige buchen, er-
heben méglicherweise eine Strafgebiihr, wenn Sie nicht
tber die geforderten Reiseunterlagen verfiigen. Wenn
wir solche Strafgebiihren oder Vertragsstrafen zahlen
miissen, haften Sie dafiir, uns diese zu ersfatten.

5.3.  Versicherungen

Sie und alle in der Buchung aufgefiihrten Personen
sollten eine Ihren Bedurfnissen entsprechende Reisever-
sicherung abschliel3en. Die Reiseversicherung, die Sie
fiir sich und lhre Mitreisenden beschaffen sollten, muss
mindestens wahrend der gesamten in der Buchungsbe-
statigung angegebenen Dauer Ihrer Reise giltig sein und
mindestens die Stornierung der Buchung sowie medizi-
nische Versorgung bei Krankheiten oder Verletzungen
sowie die Riickbeférderung abdecken. Bitte machen Sie,
zunschst Anspriiche im Rahmen Ihrer Reiseversicherung
geltend, bevor Sie Erstattungsanspriiche gegen Hurtig-
ruten geltend machen.

Je nachdem, welche Reise Sie gewahlt haben, behalten
wir uns vor, Sie um Angaben zu der fir Sie und lhre
Mitreisenden bestehenden Reiseversicherung zu bitten,
zum Beispiel um Angabe des Namens des Versicherers,
des Versicherungsschutzes, eventueller vom Versicherer
vorgenommener Versicherungsausschliisse und/oder der
jeweiligen Kontakinummern fur Notfélle.

5.4. Gepick

Sie diirfen keine als schadlich, gefshrlich und/oder ille-
gal bezeichneten Gegenstinde (z.B. Waffen, Schusswaf-
fen, Sprengstoffe, Drogen, Tiere, Messer, entziindliche
Gegenstande usw.) in lhrem Gepéck haben oder mit an
Bord nehmen. Sie diirfen keine eigenen alkoholischen
Getranke mit an Bord nehmen; aus regulatorischen Griin-
den diirfen Sie alkoholische Getrénke wahrend Ihres Auf-
enthalts an Bord des Schiffes nur von uns erwerben.

Wenn wir oder der Schiffskapitén den begriindeten
Verdacht haben, dass Sie méglicherweise Gegenstande
einer im vorstehenden Absatz genannten Art an Bord
gebracht haben und wahrend Ihres Aufenthalts an Bord

in Ihrer Kabine aufbewahren, haben der Kapitan oder

ein Bevollmachtigter das Recht, die betreffende Kabine
zu betreten und zu durchsuchen und den befreffenden
Gegenstand oder die betreffende Substanz ggf. sicher-
zustellen. Solche Durchsuchungen werden in jedem Fall
so durchgefiihrt, dass die damit verbundenen Unannehm-
lichkeiten so weit wie méglich begrenzt werden, die
VerhalinismaRigkeit gewahrt bleibt und Ihre Privatsphare
angemessen geachtet wird.

5.5.  Verhalten

Wenn Sie Reiseleistungen bei uns buchen, akzeptieren
Sie die Verantwortung dafiir, dass Sie und lhre Mitreisen-
den sich ordnungsgemal3 verhalten. Sie haben jederzeit
sicherzustellen, dass Sie und lhre Mitreisenden die Richt-
linien und Verfahren des Schiffs einhalten, Anordnungen
und Anweisungen des Schiffskapiténs, von Offizieren
und Expeditionsmitarbeitern sowie des medizinischen
Personals Folge leisten und dass durch Ihr Verhalten die
Sicherheit des Schiffs nicht beeintrachtigt und andere
Passagiere nicht gefahrdet oder belastigt werden.

Auf dem Schiff hat der Kapitan das Sagen tber das
Schiff und seine Passagiere, solange sich diese an Bord
befinden. Der Kapitan kann einen Passagier verweigern
an Bord zu gehen, wenn er Grund zu der Annahme hat,
dass der betreffende Passagier nicht reisefahig ist oder
méglicherweise eine Gefahr fur das Schiff, die Besat-
zung oder die Passagiere darstellen kénnte. Dasselbe gilt
fur Flugzeuge, wo der Pilot das Sagen hat. Wir behalten
uns vor, fiir Schaden, die uns oder mit uns verbundenen
Unternehmen durch Ihr Verhalten oder das Verhalten
lhrer Mitreisenden entstanden sind, Entschadigung von
lhnen zu verlangen. Bei solchen Kosten kann es sich bei-
spielsweise um Kosten fiir Unwege des Schiffs, Kosten
fir Verzégerungen oder Kosten fur die Reparatur oder
den Ersatz von beschadigtem Eigentum handeln.

Fiir den Fall, dass lhr Verhalten oder das Verhalten lhrer
Mitreisenden nach begriindeter Auffassung des Kapitans,
des Piloten oder einer sonstigen Autorittsperson andere
stért oder verérgert bzw. stéren oder verdrgern kénnte
oder Sie selbst oder andere geféhrdet, oder wenn Sie
oder Mitreisende von lhnen Sachschaden verursacht
haben oder verursachen kénnten, behalten wir uns vor,
den Vertrag mit Ihnen und Ihre Reiseleistungen insgesamt
oder feilweise zu kiindigen. Im Falle einer solchen Kiin-
digung zahlen wir keine Erstattungen, keinen Schadens-
ersatz, keine Enfschadigung, keine Kosten oder sonstigen
Aufwendungen und keine sonstigen Betrage gleich
welcher Art. AuBerdem trifft uns keine weitergehende
Haftung fiir Sie und lhre Mitreisenden, beispielsweise im
Hinblick auf die Unterstiitzung bei der Riickreise.

Sie verpflichten sich, uns und/oder mit uns verbundene
Unternehmen von allen Anspriichen, die gegen uns und/
oder mit uns verbundene Unternehmen geltend gemacht
werden, wenn Handlungen oder Unterlassungen von lhnen
oder von lhren Mitreisenden Schéaden, Verzégerungen
oder Umwege verursachen, vollstandig freizustellen und
dagegen schadlos zu halten. Passagiere haben uns und mit
uns verbundene Unternehmen von allen Vertragsstrafen,
Strafzahlungen, Gebiihren, Schadensersatzleistungen und
Auslagen freizustellen und dagegen schadlos zu halten, die
uns oder mit uns verbundenen Unternehmen aufgrund von
Handlungen oder Verstél3en der Passagiere gegen Geset-
ze oder Vorschriften, einschliel3lich Passagieren oder Drit
ten zugefiigten Schaden oder Personenschaden entstehen,
oder im Namen der Passagiere auferlegt werden.

5.6.  Verantwortung des Reisenden fiir unabhéngi-
ge Reiseleistungen

Wenn Sie unabhéngige Reiseleistungen in die Wege
geleitet haben, akzeptieren Sie, dass Sie dafiir verant-
wortlich sind, rechtzeitig wieder auf das Schiff zuriickzu-
kehren, unabhangig davon, ob sich die Abfahrtszeit oder
das Abfahrtsdatum oder der Reiseplan in irgendeiner
Weise gesndert haben. Wir kénnen keine an uns oder
an in unserem oder lhrem Namen handelnde Dritte ge-
leisteten Zahlungen zuriickerstatten oder Entschadigung
oder sonstige Zahlungen leisten, wenn Sie — gleich aus
welchem Grund — nicht rechtzeitig wieder auf das Schiff
zuriickkehren. Passagiere, die an Land gehen, sind dafur
verantwortlich, rechizeitig wieder an Bord des Schiffes
zuriickzukehren, bevor dieses den Hafen verlasst.

5.7. Besondere Vorschriften zu Expeditions-
Seereisen

Expeditions-Seereisen beinhalten Reisen in entlegenere
Gegenden und kénnen mit erhdhten Risiken verbunden
sein. Darum gelten dafiir andere Sicherheitsstandards
und Vorsichtsregeln.

Bei allen unseren Reisen hat die Sicherheit unserer Rei-
senden oberste Prioritat und wir behalten uns vor, den
Reiseplan aufgrund von SicherheitsmaBnahmen und/
oder Witterungsbedingungen zu dndern. lhre Annahme
einer Buchung bei uns gilt gleichzeitig als Einverstandnis-
erklarung mit dem oben Gesagten.

5.8.  Gesundheitsanforderungen bei Expeditions-
Seereisen

Mit Buchung einer Expeditions-Seereise bei uns sichern
Sie und alle lhre Mitreisenden zu, dass Sie nicht an
Erkrankungen leiden, die ein erhhtes Risiko fiir die
Gesundheit oder Sicherheit von Personen an Bord oder
fur die Durchfihrung der Expeditions-Seereise mit sich
bringen. Sie erkennen an, dass die Expeditions-Seereise
Fahrten in entlegene Gegenden beinhaltet, in denen
medizinische Notevakuierungen méglicherweise lénger
dauern oder nicht méglich sind, und dass Expeditions-
Seereisen fiir Personen bestimmt sind, die bei hinrei-
chend guter Gesundheit sind.

Passagieren, die aus irgendwelchen Griinden gesund-
heitlich nicht in der Lage sind, solche Reisen zu absolvie-
ren, wird empfohlen, nicht an einer solchen Reise teilzu-
nehmen, da dies ein unangemessenes Sicherheits- und
Gesundheitsrisiko fiir Sie und die anderen Teilnehmer
der Expedition mit sich bringen wiirde. Sollten sich
solche Erkrankungen zeigen, behalten wir uns vor, sie
oder andere Passagiere zu jedem beliebigen Zeitpunkt
wahrend der Reise zuriickzuhalten.

Um an der Reise teilnehmen zu kénnen, miissen Sie eine
Gesundheitserklarung ausfillen und abgeben. Wenn
dieses Formular nicht ausgefillt und vorgelegt wird,

stellt Hurtigruten die Reiseunterlagen nicht aus. Es wird
vor der Einschiffung von uns oder einem Drittanbieter
geprift. Wenn lhnen die Einschiffung erlaubt wird, stellt
dies jedoch keinen medizinischen Rat unsererseits dazu
dar, ob die Teilnahme an einer Expeditions-Seereise oder
an mit einer Expeditions-Seereise zusammenhangenden
Aktivitaten fur Sie ratsam oder sicher ist. Zu der Frage,
ob die Teilnahme an einer Expeditions-Seereise fiir Sie
ratsam oder sicher ist, diirfen Sie ausschlieBlich auf den
Rat lhres behandelnden Arztes vertrauen.

5.9.  Erhéhtes Risiko

Expeditions-Seereisen beinhalten méglicherweise Reisen in
entlegenere Gegenden und kénnen mit erhshten Risiken
und Gefahren verbunden sein als Kreuzfahrten, die sich
an ein breiteres Publikum richten. Mit Buchung einer Ex-
peditions-Seereise bei uns erkennen Sie und alle lhre Mit-
reisenden an, dass die Expeditions-Seereise so beschaffen
ist, dass sie naturgemal3 mit erhdhten Risiken und Gefahren
verbunden ist. Dabei kann es sich unter anderem um fol
gende zusétzliche Risiken und Gefahren handeln:

i.  eine erhdhte Wahrscheinlichkeit des Auftretens von
extremen Witterungsbedingungen oder sonstigen
nicht vorhersehbaren Naturgewalten;

ii. eine erhdhte Wahrscheinlichkeit, dass physische
oder psychische Anstrengungen lhrerseits erforder-
lich werden;

ii. Reisen in entlegene Gegenden weitab von medizi-
nischer Versorgung (einschlieBlich in Gegenden,
in enen medizinische Notevakuierungen méglicher-
weise lange dauern oder unméglich sind);

iv. ein erhthtes Risiko von Sach- oder Personenschaden.

Die Spannung und Freude, die eine Expeditions-Seereise
vermittelt, sind mindestens zum Teil gerade auf das mit
einer solchen Reise verbundene erhdhte Risiko zurtick-
zuftihren. Auch die Preisgestaltung Ihres Tickets fiir eine
Expeditions-Seereise basiert darauf, dass Sie diese er-
héhten Risiken anerkannt haben.

6. ANDERUNGEN ODER UBERTRAGUNGEN
IHRER BUCHUNG

6.1.  Buchungsénderungen

Wenn Sie die von lhnen gewshlten Reiseleistungen
andern mochten, nachdem sie von uns, der Person, die
die Buchung vorgenommen hat, oder lhrem Reisebiiro
bestatigt worden sind, wenden Sie sich bitte schnellst
méglich schrifilich an uns. Wir werden uns bemiihen,
Ihnen bebhilflich zu sein, kénnen jedoch nicht garantieren,
dass wir lhren Anderungswiinschen in jedem Fall ent-
sprechen kénnen.

Nach Vertragsschluss kénnen Sie das Reisedatum, das
Reiseziel, den Abreiseort, die Unterkunft und das Be-

férderungsmittel nicht mehr ohne unsere Zustimmung
andern, soweit nicht anders in diesen AGB vorgesehen.
Anderungen, die weniger als 100 Tage vor Reisebeginn
gewiinscht werden, kénnen nur vorgenommen werden,
indem die Buchung storniert und eine neue Buchung
vorgenommen wird.

Fiir von uns akzeptierte Anderungen berechnen wir fiir
zusatzliche Leistungen oder Positionsanderungen die zum
Zeitounkt der Anderung geltenden Sétze. Diese entspre-
chen unserem fypischen Aufwand. Unsere Rabatt- und/
oder Werbeangebote @ndern sich von Zeit zu Zeit. Wenn
ein Rabatt- und/oder Werbeangebot, das Sie bei lhrer
urspriinglichen Buchung erhalten haben, zum Zeitpunkt
einer Anderung nicht mehr gilt oder geandert oder einge-
schréankt worden ist, kénnen Sie es eventuell nicht mehr in
Anspruch nehmen. Dariiber hinaus behalten wir uns vor,
zur Deckung der uns durch die Vornahme der Anderung
entstehenden Kosfen unsere jeweils geltende Verwaltungs-
gebiihr und zusétzlich eventuell bei der Vornahme Ihrer
Anderung anfallende Zuschlage Dritter und Auslagen in
Rechnung zu sfellen. Beispielsweise berechnen die meis-
ten Fluggesellschaften eine Gebiihr fiir Tickefanderungen.
AuBerdem fallen méglicherweise hshere Kosten an, je n&-
her zum Datum des Reisebeginns Anderungen vorgenom-
men werden. Beispielsweise muss bei einer Verschiebung
von Leistungen, die einen Linienflug beinhalten, innerhalb
von 60 Tagen vor Reisebeginn der Flug storniert und neu
gebucht werden, was normalerweise nur gegen einen er-
heblichen Preisaufschlag méglich ist.

Manche Reiseleistungen oder Teile von Reiseleistungen

kénnen, nachdem sie bestatigt worden sind, nicht mehr

geédndert werden. Die Stornokosten kénnen daher bis zu
100 % des Preises fiir die Reiseleistungen betragen.

Wenn Sie die Anzahl |hrer Mitreisenden &ndern, wird der
Preis der Leistungen fiir die neue Gréf3e lhrer Gruppe
neu berechnet. Wenn sich die Anzahl der Mitreisenden
reduziert, kann dies dazu fiihren, dass Unterkiinfte nicht
vollstandig belegt werden, so dass alle Mitreisenden
einen hoheren Preis zahlen missen.

Preiserhshungen infolge von Ihnen gewiinschter Ande-
rungen sind keine Stornogebiihren, auch wenn sie mégli-
cherweise deshalb anfallen, weil einer Ihrer Mitreisenden
seine Teilnahme sforniert hat.

Anderungen, die Sie nach Reisebeginn an lhren bestitig-
ten Reiseleistungen vornehmen, sind jeweils abhangig von
der Verfiigbarkeit und den ggf. damit verbundenen Kosten.

Umbuchungen auf Sonderangebote sind nicht méglich.

6.2. Ubertragung der Buchung

Unter folgenden Voraussetzungen kénnen Sie die
Buchung insgesamt oder teilweise auf einen Dritien
tibertragen:

i.  Der befreffende Dritte wird von Ihnen eingefiihrt
und erfiillt samtliche Erfordernisse der AGB;

ii.  Wir werden spétestens 7 Tage vor dem Reisebe-
ginn schriftlich informiert;

ii.  Sie begleichen den ggf. noch offenen Saldo, die
pro Person anfallende Verwaltungsgebiihr sowie
alle weiteren aufgrund der Ubertragung anfallenden
Honorare, Gebiihren oder sonstigen Kosten; und

iv.  Der Ubernehmer stimmt den vorliegenden AGB
und allen sonstigen fiir die Reisebuchung gelten-
den Bestimmungen zu.

Sie und der Ubernehmer bleiben gesamtschuldnerisch
fir die Zahlung aller Betrage haftbar.

Wenn Sie die Reise nicht antreten méchten, die Buchung
aber nicht Ubertragen kénnen, kénnen Sie die Reise ge-
mal Ziffer 7 stornieren. Fiir Passagiere, die die Reise nicht
antreten, oder fiir nicht in Anspruch genommene Leistun-
gen wird gemal Ziffer 3.5 keine Ersfattung gewshrt.

Manche Reiseleistungen oder Teile von Reiseleistungen
kénnen, nachdem sie von uns bestétigt worden sind,
nicht mehr geandert oder iibertragen werden. Anderun-
gen sind daher méglicherweise mit Kosten verbunden.

7.  STORNIERUNG DURCH DEN REISENDEN VOR
REISEBEGINN

7.1.  Reguldre Stornierung
Sie oder jeder Ihrer Mitreisenden kénnen lhre Reiseleis-
tungen bis zum Reisebeginn jederzeit ohne Angabe von

Griinden stornieren. Die Stornierung sollte durch schrift-
liche Erklarung derjenigen Person, die die Buchung vor-
genommen hat, oder lhres Reisebiiros erfolgen. Falls uns
die Stornierung miindlich tbermittelt wird, senden wir
lhnen umgehend nach deren Eingang eine Stornierungs-
erklarung zu. Die Stornierung wird am Tag des Zugangs
Ihrer Stornierungserklarung bei uns oder bei mindlicher
Stornierung am Tag der Absendung der Stornierungs-
erklarung durch uns wirksam.

Da uns ab dem Zeitpunkt, zu dem wir lhre Buchung
bestatigen, Kosten fur lhre Reiseleistungen entstehen,
missen Sie die in der folgenden Tabelle angegebenen
Stornogebuhren (die ebenfalls anfallen, wenn wir die Rei-
se sfornieren, weil Sie Zahlungen nicht piinkilich geleistet
haben — siehe Abschnitt ,Zahlung”) sowie ggf. den Flug-
preis, den wir zum Zeitpunkt der Buchung zahlen muss-
ten und der bei Stornierung sofort fallig wird, zahlen.

Die im Folgenden angegebenen Stornogebiihren sind
als angemessen standardisierte Schatzung der Verluste
berechnet, die uns entstehen, wenn Sie die Reiseleistung
innerhalb der genannten Fristen sfornieren. Darin be-
riicksichtigt sind die Gebiihren und Kosten, die uns bei
unseren Anbiefern entstehen (und die in einigen Fallen
bis zu 100% betragen), und aufgrund der anderweiti-
gen Verwendung der Reiseleistungen (soweit méglich)
erwarteten Kostenersparnisse und Einnahmen, jeweils
berechnet als Durchschnittswerte tiber einen bestimmten
Zeitraum. Der Nachweis, dass kein oder ein geringerer
Schaden entstanden ist, steht lhnen offen.

Wenn das Stornierungsschreiben vor dem Reisebeginn
bei uns eingeht Geschditzte Gebiihren in % vom Gesamt-
preis der Pauschalreise (ohne Versicherungspréimien)

90 Tage oder mehr Keine Erstattung der Anzahlung

60-89 Tage 50%
30-59 Tage 75%
Weniger als 30 Tage ~ 95%

Wenn Sie |hre Reise aus einem Grund stornieren miissen,
der durch Ihre Reiseversicherung abgedeckt ist, kénnen
Sie die anfallenden Stornogebiihren abziiglich des gelten-
den Selbstbehalts maglicherweise zurtickfordern. Wenn
Sie eine Reiseversicherung bei uns abgeschlossen haben,
sind die Versicherungspramien nicht erstattungsfahig.

7.2.  Stornierung aufgrund Beeintréchtigung der
Pauschalreise durch auBergewshnliche Umsténde

Sie haben das Recht, lhre Pauschalreise vor Reisebeginn
ohne Zahlung einer Stornogebiihr zu stornieren, wenn
am Ziel lhrer Urlaubsreise oder in dessen unmittelbarer
Nahe unvermeidbare auBergewshnliche Umsténde ein-
trefen, die die Durchfiihrung der Pauschalreise oder die
Beférderung an den Zielort erheblich beeintrachtigen.
Solche Umstinde sind beispielsweise Krieg, Terrorismus,
Naturkatastrophen, Erdbeben oder der Ausbruch einer
schweren Krankheit am Zielort der Reise, sofern sie eine
ernste Gefahr fiir das menschliche Leben darstellen und
wahrend Ihrer Reise wahrscheinlich bestehen oder eintre-
ten oder und die Durchfihrung der Pauschalreise erheb-
lich beeintrachtigen. Das Recht zur Stornierung gemal3
dieser Ziffer gilt nicht, wenn der Kunde bei Abschluss des
Pauschalreisevertrages iiber den Erwerb der Reise von
den Umstanden Kenninis hatte oder hatte haben miissen.

In diesen Féllen erstatten wir lhnen samiliche Zahlungen,
die Sie an uns geleistet haben, in voller Hohe zuriick,
sind jedoch nicht verpflichtet, lhnen eine Entschadigung
zu zahlen.

8.ANDERUNG ODER ABSAGE DURCH HURTIG-
RUTEN NACH BESTATIGUNG DER BUCHUNG,
JEDOCH VOR BEGINN DER PAUSCHALREISE

8.1.  Unerhebliche Anderungen der Pauschalreise
durch Hurtigruten

Wir behalten uns vor, bei Bedarf Anderungen an den
vorliegenden AGB vorzunehmen, vorausgesetzt, solche
nach Abschluss eines giiltigen Pauschalreiseverirages
zwischen lhnen und uns vorgenommenen Anderungen
der AGB sind nicht erheblich. Wir werden Sie tiber
solche Anderungen unverziiglich auf einem dauerhaften
Datentréger informieren. Wir behalten uns aul3erdem vor,
bei Bedarf unerhebliche Anderungen an unseren Ablau-
fen vorzunehmen, zum Beispiel aus Sicherheitsgriinden,
wegen widriger Witterungsbedingungen oder aufgrund
érilicher Einschrankungen. Solche Anderungen kénnen
beispielsweise darin bestehen, dass anstelle des vor-
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gesehenen Schiffs ein anderes vergleichbares eingesetzt
wird, unabhangig davon, ob dieses Eigentum von Hurfig-
ruten ist oder von Hurfigruten betrieben wird. In Bezug
auf samiliche Bestandteile der Reiseleistungen und der
Reise sind Absagen, Verzégerungen oder Anderungen
oder die Streichung von Landgéngen auf Inseln/auf dem
Festland, d.h. wegen der medizinisch begriindeten Aus-
schiffung von Besatzungsmitgliedern oder Passagieren,
vorbehalten. Die angegebenen Abfahrts- und Ankunfts-
zeiten, Schiffsnamen und genauen Routen sind daher
nicht garantiert, sondern dienen lediglich zu Ihrer Infor-
mation und Orientierung. Wir haften Passagieren gegen-
tiber nicht fiir Schadensersatz oder sonstige Anspriiche
bei Verzégerungen, Anderungen des Reiseplans oder
Unméglichkeit der Leistungserbringung aufgrund von
Ereignissen, die auBerhalb unseres Einflussbereichs und
des Einflussbereichs unserer Anbieter liegen.

8.2.  Erhebliche Anderungen der Pauschalreise
durch Hurtigruten vor Beginn der Pauschalreise
Wenn wir Anderungen an wesentlichen Eigenschaften
der zugesagten Pauschalreise oder bestimmten von
Hurtigruten akzeptierten Vorgaben (im Folgenden jeweils
,erhebliche Anderung” genannt) vornehmen, informieren
wir Sie unverziiglich iiber die Anderungen und ggf. ihre
Auswirkungen auf den Preis Ihrer Pauschalreise auf ei-
nem dauerhaften Datentréger. Eine erhebliche Anderung
kann beispielsweise in einer Anderung der Unterkunft in
eine niedrigere Kategorie, einer erheblichen Anderung
des Reiseziels und/oder einer erheblichen Anderung
des Reiseplans fiir lhre Kreuzfahrt bestehen.

Wenn lhnen eine Information iiber eine erhebliche Ande-
rung zugeht, haben Sie die Méglichkeit,

i, die erhebliche Anderung zu akzeptieren oder

ii. ggf. unser Angebot fur eine andere Pauschalreise
anzunehmen oder

iii.  Ihre Pauschalreise ohne Zahlung einer Stornoge-
buhr insgesamt zu stornieren.

Wenn sich durch die Annahme der erheblichen Ande-
rung oder eines Angebotes fir eine andere Pauschal-
reise die Qualitét oder der Preis der Pauschalreise
reduziert, haben Sie Anspruch auf eine angemessene
Preissenkung.

Ihre Entscheidung missen Sie uns so schnell wie ver-
niinfligerweise méglich, spatestens jedoch 7 Tage nach
Zugang der Mitteilung tber eine erhebliche Anderung
mitteilen. Wenn Sie dieses Recht innerhalb dieser 7 Tage
nicht wahrgenommen haben, gilt die Anderung als
akzeptiert und Ihr Recht zur Stornierung lhres Kaufs oder
Geltendmachung einer Preissenkung entféllt.

8.3.  Absage durch uns

Wenn wir |hre Reiseleistungen stornieren, setzen wir
uns schnellstméglich mit lhnen oder lhrem Reisebiiro in
Verbindung und Sie erhalten alle an uns geleisteten Zah-
lungen in voller Hohe erstattet. Nach unserem Ermessen
kénnen wir lhnen auch die Option einrdumen, einen
Gutschein fiir eine kiinftige Reise anzunehmen oder
(sofern verfiigbar) oder Sie auf Ersatzreiseleistungen
umzubuchen.

8.4.  Absage durch uns aufgrund auBergewdhn-
licher Umsténde

Zuweilen miissen wir Reiseleistungen vor Beginn der Reise
stornieren, weil wir durch unvermeidbare aulBergewshn-
liche Umstande, die uns oder unsere Anbieter betreffen,
an der Erbringung unserer Leistungen gehindert werden.
Solche Ereignisse sind insbesondere drohender Krieg oder
drohende Unruhen, Pandemien, Krankheiten, Ausschreitun-
gen, terroristische Akfivitdten, Arbeitskampfe, Natur- oder
Nuklearkatastrophen, widrige Witterungsbedingungen,
Feuer, Uberschwemmungen, Diirre, staafliche Mal3nahmen,
Flughafen- und Hafenordnungen sowie -schlieBungen,
technisch bedingte Transportprobleme, Wartungsmal3nah-
men an Schiffen, die Disposition von Transporten oder &hn-
liche aulBerhalb unseres Einflussbereichs liegende Ereig-
nisse. Wenn wir vom Eintreten solcher Umsténde Kenntnis
erlangen, werden wir Sie oder Ihr Reisebiiro unverziiglich
Uber die Absage informieren. Wenn wir |hr Reisearrange-
ment aus solchen Griinden stornieren, erstatten wir lhnen
alle von Ihnen geleisteten Zahlungen, kénnen jedoch keine
Haftung iibernehmen oder Entschadigung zahlen.

8.5.  Absage durch uns wegen Nichterreichung der
Teilnehmerzahl fiir eine Reise

Fiir einige unserer Reiseleistungen ist es erforderlich,
dass eine ausreichende Anzahl von Passagieren die

Reisen bucht und daran teilnimmt. Die erforderliche Min-
destanzahl an Passagieren ist jeweils in unseren Prospek-
ten oder auf unserer Website angegeben. Wenn diese
Mindestanzahl an Passagieren nicht erreicht wird, behal-
ten wir uns vor, die Reise 21 Tage vor Reisebeginn zu ab-
zusagen. In diesem Fall erstatten wir alle an uns geleiste-
ten Zahlungen zuriick. Wenn wir eine Reise aufgrund der
Teilnehmerzahl absagen, ist Hurtigruten nicht zur Zahlung
einer Entschadigung oder zu sonstigen Zahlungen (zum
Beispiel fiir die Kosten verbundener Reiseleistungen, die
Sie eigenstandig vereinbart haben) verpflichtet.

9. IHRE RECHTE UND PFLICHTEN IM FALL VON
MANGELN WAHREND DER DURCHFUHRUNG DES
PAUSCHALREISEVERTRAGES

Hurtigruten hat die Reise entsprechend den mit Ihnen
getroffenen Vereinbarungen durchzufiihren. Wenn Sie
bemerken, dass die lhnen verschaffte Pauschalreise nicht
dem Pauschalreiseverirag entspricht, haben Sie uns un-
verziiglich dartber zu informieren.

Wenn in lhrer Pauschalreise enthaltene Reiseleistungen
nicht dem Pauschalreiseverirag entsprechend erbracht
werden, stehen Ihnen folgende vertragliche Rechts-
behelfe zu:

i.  Abhilfe: Sie kénnen von Hurtigruten die Beseiti-
gung des Mangels verlangen, sofern dies méglich
und unter Beriicksichtigung des Ausmal3es des
Mangels und des Werts der betroffenen Reise-
leistungen nicht mit unverhaltinismaBig hohen
Kosten verbunden ist. Die Abhilfema3nahmen sind
innerhalb einer vom Reisenden zu setzenden an-
gemessenen Frist zu ergreifen. Wenn der Mangel
nicht innerhalb dieser Frist behoben wird, kann der
Reisende den Mangel selbst beseitigen und Erstat-
tung der dafiir notwendigen Aufwendungen verlan-
gen. Wenn Sie Abhilfemaf3nahmen zur Beseitigung
des Mangels ablehnen oder keine Beschwerde
erheben, so dass Abhilfe geschaffen werden kann,
verlieren Sie alle weiteren Anspriiche.

ii. Ersatzreiseleistungen: Wenn ein erheblicher Teil
der Reiseleistungen nicht dem Pauschalreisevertrag
entsprechend erbracht werden kann, kénnen Sie
verlangen, dass Hurfigruten lhnen sfattdessen eine
Ersatzreiseleistung anbiefet.

Hurtigruten hat méglichst eine Ersatzreiseleistung
entsprechender oder héherer Qualitat anzubieten,
ohne dass dafiir Mehrkosten anfallen. Wenn durch
die angebotenen Ersatzreiseleistungen eine Pau-
schalreise von geringerer Qualitét als vereinbart
entsteht, ist dem Reisenden eine angemessene
Preissenkung zu gewahren. Dies gilt auch, wenn
die Riickbeférderung des Reisenden nicht wie
vereinbart durchgefiihrt werden kann. Der Rei-
sende kann die angebotene Ersatzreiseleistung
nur ablehnen, wenn sie mit der sich aus dem Pau-
schalreisevertrag ergebenden Reiseleistung nicht
vereinbar ist oder die gewahrte Preissenkung nicht
angemessen ist.

ii. Preisminderung: Fiir Zeitrdume, wéhrend derer ein
Mangel der Pauschalreise besteht, haben Sie An-
spruch auf eine angemessene Preisminderung.

iv.  Kiindigung: Sie haben das Recht, den Pauschal-
reisevertrag zu kiindigen, wenn der Mangel die
Durchfiihrung der Pauschalreise erheblich beein-
trachtigt und wir den Mangel nicht behoben und
keine Ersatzreiseleistungen angeboten haben. Im
Falle einer solchen Kiindigung erstatten wir lhnen
Ihre Zahlung fiir noch nicht erbrachte Reiseleistun-
gen schnellstméglich zuriick.

v.  Schadensersatz: Fiir Schaden, die hnen infolge
eines Mangels der Pauschalreise entstehen, kénnen
Sie einen Schadensersatz verlangen, der unverziig-
lich geleistet wird. Dies gilt jedoch nicht, wenn wir
den Nachweis dafiir erbringen kénnen, dass der
Mangel durch unvermeidbare auBergewshnliche
Umsténde, durch eigene Fahrlassigkeit des Reisen-
den oder bei ihm bestehende Umstande oder auf
sonstige Weise durch einen Dritten verursacht wur-
de, der in keinem Zusammenhang zur Erbringung
der in der Pauschalreise enthaltenen Reiseleistun-
gen steht, und der Mangel nicht vorhersehbar oder
vermeidbar war. Die Haftung auf Schadensersatz
wegen eines Mangels unterliegt jedoch der in
Ziffer 12 geregelten Haftungsbegrenzung.

Wenn der Reisende die angebotenen Ersatzreiseleistun-
gen ablehnt, weil sie mit den sich aus dem Pauschalreise-
vertrag ergebenden Reiseleistungen nicht vergleichbar
sind oder die gewshrfe Preissenkung nicht angemessen
ist, oder weil Hurtigruten keine Ersatzreiseleistungen
anbieten kann, hat Hurtigruten die Riickbeférderung des
Reisenden mit einem gleichwertigen Beférderungsmittel
unverziiglich und ohne Mehrkosten fiir den Reisenden
sicherzustellen. Dies gilt auch fiir die Kiindigung des
Pauschalreisevertrages gemaf vorstehender Ziffer iv.

10. BESCHWERDEVERFAHREN

Wenn Sie wahrend |hrer Reise Anlass zu einer Beschwer-
de haben, haben Sie uns diese unverziiglich anzuzeigen,
damit wir Abhilfe schaffen und das Problem I8sen kén-
nen. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass ein Problem
nicht zu dem betreffenden Zeitpunkt gelést werden kann
und Sie sich beschweren machten, wenden Sie sich bitte
innerhalb von 28 Tagen nach Ihrer Riickkehr schrifflich an
das Service Recovery Team von Hurtigruten. Die Kontakt-
daten hierzu finden Sie unter https: //www.travelhx.com/
de-de/

Wenn dieses Verfahren nicht eingehalten wird, wird uns
dadurch eventuell die Méglichkeit genommen, Probleme
zu untersuchen und den Grund fiir Ihre Beschwerde zu
beseitigen, wahrend Sie noch an Bord sind. Dadurch
werden méglicherweise lhre Rechte aus dem Vertrag
beeintrachtigt. |hr Anspruch auf eine Preissenkung oder
Schadensersatz wird dadurch méglicherweise gemindert
oder erlischt ganz.

Wenn wir eine Beschwerde beziiglich einer Pauschal-
reise ablehnen und Sie mit unserer Entscheidung nicht
einverstanden sind, kdnnen Sie Beschwerde bei der nor-
wegischen Beschwerdebehérde fir Pauschalreisen (,Pak-
kereisenemnda”) erheben. Nahere Informationen hierzu
finden Sie (in englischer und deutscher Sprache) auf
der Website https: //reiselivsforum.no/weby/klageinfor-
masjon/pakkereise/. Entscheidungen der norwegischen
Beschwerdebehérde fiir Pauschalreisen kénnen bei den
norwegischen Gerichten eingereicht werden.

AuBBerdem kann der Reisende auch die Internetplatt-
form der EU zur Online-Beilegung von Streitigkeiten
(,OS- Plattform”) nutzen. Dies ist insbesondere relevant,
wenn der Beschwerdefiihrer ein in einem anderen EU-/
EWR- Staat anséssiger Verbraucher ist. Die Beschwerde
ist unter folgendem Link einzureichen: http://ec.europa.
eu/odr.

Wenn der Einschiffungshafen fiir Ihre Reise in der EU
liegt, sind samtliche Beschwerden beziiglich der Verord-
nung (EU) Nr. 1177/2010 tber die Fahrgastrechte im See-
und Binnenschiffsverkehr, in norwegisches Recht umge-
sefzt durch § 418a des norwegischen Gesetzes iiber die
Seefahrt, innerhalb von 2 Monaten nach lhrer Riickkehr
von der Reise oder dem Datum, an dem die Leistung, auf
die sich die Beschwerde bezieht, erbracht wurde oder
hatte erbracht werden sollen, schriftlich an uns zu richten.
Innerhalb eines (1) Monats nach Eingang der Beschwerde
werden wir lhnen mitteilen, ob lhrer Beschwerde statt
gegeben wurde, ob sie abgelehnt wurde oder ob sie
noch bearbeitet wird. Unsere endgiiltige Antwort auf die
Beschwerde erhalten Sie innerhalb von 2 Monaten. Damit
wir lhre Beschwerde bearbeiten kénnen, miissen Sie uns
gegentiber vollstaindige Angaben dazu machen.

Die Haftung nach dem Athener Ubereinkommen

von 1974 iiber die Beférderung von Reisenden und
ihrem Gepéack auf See in der Fassung von 1976 (das
,Athener Ubereinkommen”) oder der Verordnung (EG)
Nr. 392/2009 iber die Unfallhaftung von Beférderern
von Reisenden auf See (,VO 392/2009"), in norwegi-
sches Recht umgesetzt durch § 418 des norwegischen
Gesetzes (iber die Seefahrt, einschliel3lich Anspriiche

im Falle des Todes oder von Personenschaden von
Passagieren oder des Verlusts oder der Beschadigung
von Gepiéck verjahren zwei Jahre nach dem Zeitpunkt der
Ausschiffung oder andernfalls geméaf3 den Besfimmungen
von Art. 16 des Athener Ubereinkommens.

11.  HAFTUNGSBEGRENZUNG GEGENUBER DEM
REISENDEN

Das Recht auf Schadensersatz gemél3 Ziffer 9 v ist aus-
geschlossen, wenn wir den Nachweis erbringen kénnen,
dass der Mangel durch (i) unvermeidbare auBBergewdhn-
liche Umstande, (i) durch eigenes Verschulden des
Reisenden (Fahrlassigkeit oder Vorsatz) oder (iii) durch
Verschulden (Fahrlassigkeit oder Vorsatz) eines Dritten,

der weder der Leistungserbringer ist noch in anderer
Weise der von dem Pauschalreiseverirag umfassten
Reiseleistungen beteiligt ist und der Mangel fur uns nicht
vorhersehbar oder vermeidbar war, verursacht wurde.

Wenn der Umfang oder die Voraussetzungen fir eine
Entschadigung durch einen Beférderungs- oder Be-
herbergungsdienstleister durch Beférderungs- oder Be-
herbergungsgesetze begrenzt werden, gelten dieselben
Begrenzungen fiir Hurtigruten, den Eigentiimer von
Hurtigruten, Muttergesellschaften oder der der Unterneh-
mensgruppe angehérenden Gesellschaften, verbundene
Unternehmen, unsere(n) Charterer und den bzw. die Be-
treiber und/oder technischen Manager unserer Schiffe.
Ebenso wird die Haftung auf die Héhe begrenzt, in der
der betreffende Beférderungs- oder Beherbergungs-
dienstleister gemal internationalen Ubereinkommen, EU-/
EWR-Verordnungen oder sonstigen nationalen oder infer-
nationalen Vorschriften wie dem Ubereinkommen von
Montreal fiir Flugreisen, dem Athener Ubereinkommen
fur Seereisen, dem Berner Ubereinkommen fiir Bahnrei-
sen und dem Pariser Ubereinkommen fiir die Erbringung
von Beherbergungsleistungen zahlungspflichtig ware.

Soweit die Haftung von Hurtigruten fiir die Zahlung von
Entschadigung nicht bereits durch andere Beférderungs-
oder Beherbergungsgesetze begrenzt oder weniger eng
begrenzt ist, wird die Haftung von Hurtigruten gemal3
dem Pauschalreisevertrag auf maximal das Dreifache des
Gesamtpreises fir die Pauschalreise begrenzt; in dem
Preis firr die Pauschalreise nicht enthalten sind etwaige
Versicherungspramien und Anderungsgebiihren. Die
Haftungsbegrenzung gilt nicht fiir Personenschaden oder
fur durch vorsatzliche oder fahrlassige Handlungen von
Hurtigruten verursachte Schaden.

Dariiber hinaus und zur Klarstellung wird hiermit festge-
halten, dass wir keine Verantwortung fur Leistungen oder
Einrichtungen Ubernehmen, die nicht Bestandteil des mit
lhnen geschlossenen Pauschalreisevertrages sind. Dies
gilt beispielsweise fiir Ausfliige, die Sie ggf. wahrend
Ihrer Reise buchen, oder fiir Leistungen oder Einrichtun-
gen, die Ihr Hotel oder ein sonstiger Anbieter lhnen zur
Verfiigung stellt.

Im Falle eines Anspruchs oder einer Beschwerde haben
Sie Hurtigruten und unseren Versicherern alle Unterstit-
zung zu gewshren, die wir oder unsere Versicherer ggf.
benstigen. AulBerdem miissen Sie uns und den betreffen-
den Anbieter iiber lhren Anspruch bzw. lhre Beschwerde
gemél3 vorstehender Ziffer 9 informieren. Auf Aufforde-
rung haben Sie samiliche Rechte, die lhnen gegen den
Anbiefer oder den sonstigen fiir Ihren Anspruch oder
lhre Beschwerde Verantwortlichen an uns bzw. unsere
Versicherer abzutreten (wenn die betreffende Person das
18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, hat ein Elternteil
oder gesetzlicher Vertreter dies zu tun). Sie missen sich
aulBerdem zur uneingeschrankten Zusammenarbeit mit
uns und unseren Versicherern fir den Fall verpflichten,
dass wir oder unsere Versicherer an sie abgefretene
Rechte durchsetzen wollen.

12.  ZEITANGABEN, VERSPATUNGEN UND SONS-
TIGE INFORMATIONEN ZUR REISE

Bei den genannten Zeitangaben handelt es sich ledig-
lich um die Angabe von Zeitfenstern. Sie kénnen sich
aufgrund von Anforderungen der Aufsichtsbehérden,
wegen der Witterungsbedingungen oder wegen
Wartungsmalnahmen oder aus technischen Griinden
oder aufgrund der Tatsache, dass die Passagiere nicht
piinkilich einchecken und an Bord gehen kénnen, noch
andern. Zuweilen lassen sich Verspatungen nicht ver-
meiden. In solchen Fallen werden wir uns gemeinsam
mit unseren Vermittlern oder Vertretern vor Ort bemiihen,
wahrend solcher Verzégerungen Unannehmlichkeiten fiir
Sie so weit wie méglich zu vermeiden.

Wenn der Einschiffungshafen in der EU liegt und Hurtig-
ruten Grund zu der Annahme hat, dass sich die Abreise
zu einer Kreuzfahrt um mehr als 90 Minuten gegeniiber
der geplanten Abreisezeit verzégert, werden den vom
Hafenterminal abreisenden Passagieren kostenlos Knab-
bereien, Speisen oder Erfrischungen angeboten, wie es
der jeweiligen Wartezeit angemessen ist, vorausgesetzt,
Knabbereien, Speisen oder Erfrischungen stehen zur
Verfiigung und kénnen mit angemessenem Aufwand
bereitgestellt werden.

Wenn in einer Pauschalreise enthaltene Fliige, die von
Fluggesellschaften durchgefiihrt werden, sich verspaten,
gestrichen werden und/oder iiberbucht sind, gelten

die sich aus der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 des
Européischen Parlaments und des Rates vom 11. Feb-
ruar 2004 iber eine gemeinsame Regelung fiir Aus-
gleichs- und Unferstiitzungsleistungen fiir Fluggéste im
Fall der Nichtbeférderung und bei Annullierung oder
grofer Verspatung von Fligen (im Folgenden ,,Fluggast
rechteverordnung” genannt) Regeln; siehe § 10-42
des norwegischen Lufifahrigesetzes von 1993 und Ver-
waltungsvorschrift Nr. 141 vom 17. Februar 2005. Wenn
der Passagier gemdl3 der Fluggastrechteverordnung zum
Rickiritt vom Beférderungsvertrag berechtigt ist, gilt dies
nicht fur die Ubrigen Besfandteile der Pauschalreise, es
sei denn, der Mangel ist so geartet, dass die Vorausset-
zungen fur den Riickiritt vom Pauschalreisevertrag erfilllt
sind. Geringfiigige Verzégerungen berechtigen Sie ibli-
cherweise nicht zum Ruckiritt vom Kauf der Pauschalreise.
Wenn der Passagier sich dafiir entscheidet, vom Kauf der
Reise gemal den Bestimmungen der EU-Verordnung zu-
riickzutreten, die Voraussetzungen fiir den Riickiritt vom
Kauf der Pauschalreise gemal dem norwegischen Pau-
schalreisegesetz, der EU-Pauschalreiserichtlinie und den
jeweiligen nationalen Entsprechungen dieser Vorschriften
aber nicht erfiillt sind, erhalt der Kunde nur den auf die
Beférderung entfallenden Teil des Kaufpreises erstattet.

Bitte beachten Sie, dass eine ,Gemeinschaftsliste” (ein-
sehbar unter https: //ec.europa.eu/transport/modes/
air/safety/air- ban_en) besteht, in der alle Luftfahrtunter-
nehmen aufgefuhrt sind, denen der Befrieb in der EU
untersagt ist.

13.  BEISTANDSPFLICHT DES REISEVERANSTALTERS

Wenn sich Reisende in Schwierigkeiten befinden, hat
Hurtigruten Ihnen unverziiglich in geeigneter und ange-
messener Weise Beistand zu gewahren. Dieser Beistand
besteht in der Bereitstellung geeigneter Informationen
iiber Gesundheitsdienste, Behorden vor Ort und kon-
sularische Unterstiitzung sowie Unterstiitzung bei der
Herstellung von Fernkommunikationsverbindungen und
Unterstiitzung bei der Suche nach anderen Reiseméglich-
keiten. Hurtigruten behalt sich vor, die fir solche Unter-
stiitzung entstehenden Kosten in Form einer angemes-
senen Gebiihr in Rechnung zu stellen, wenn und soweit
die Schwierigkeiten durch vorsétzliche oder fahrlassige
Handlungen des Reisenden verursacht wurden.

Wenn Sie eine Verspatung erleiden, die nicht durch Ver-
schulden unsererseits oder Verschulden unserer Mitarbeiter
oder eines unserer Anbieter verursacht wurde, unterstiitzen
wir Sie bei der Beschaffung von Erfrischungen, Unterkunft
und Kommunikationsméglichkeiten. Wir behalten uns vor,
fiir diese Unferstiitzung eine angemessene Gebiihr zu be-
rechnen, wenn und soweit die Schwierigkeiten vorstzlich
oder fahrlassig von lhnen verursacht wurden, wobei diese
Gebiihr die uns fatsachlich entstandenen Kosten nicht
tibersteigen darf. Es ist jedoch méglich, dass eine Flug-
gesellschaft oder ein sonstiges Beférderungsunternehmen
die Kosfen fiir Erfrischungen und/oder eine geeignete
Unterkunft tbernimmt oder diese bereitstellt und Sie in die-
sem Fall Ihre Anspriiche direkt gegentiber dieser Flugge-
sellschaft bzw. diesem Beférderungsunternehmen geltend
machen sollten. Vorbehaltlich der tibrigen Bestimmungen
dieser AGB haften wir nicht fiir Kosten, Gebiihren oder
Aufwendungen, die lhnen in den oben genannten Féllen
entstehen, wenn Sie nicht unsere Zustimmung einholen,
bevor Sie Ihre eigenen Reisevorkehrungen treffen.

Wenn die Riickbeférderung gemal der Pauschalreise
aufgrund unvermeidbarer aulBergewdhnlicher Umsténde
unméglich ist, hat Hurtigruten die Kosten der notwen-
digen Unterkunft, méglichst in einer gleichwertigen
Kategorie, fiir die Reisenden fiir eine Dauer von maximal
drei Ubernachtungen zu tragen. Die Begrenzung auf drei
Ubernachtungen gilt nicht fiir Personen mit Mobilitatsein-
schrankungen und deren Begleitpersonen, Schwangere,
unbegleitete Minderjahrige oder Personen, die besonde-
re medizinische Befreuung benétigen, sofern Hurtigruten
spatestens 48 Stunden vor Beginn der Pauschalreise tber
deren besondere Bediirfnisse informiert worden ist.

14. DATENSCHUTZ

Wir nutzen die von lhnen tibermittelten Informationen wie
Name, Anschrift, besondere Bediirfnisse, Diatanforderun-
gen und Behinderungen, um lhre Buchung zu bearbeiten
und sicherzustellen, dass lhre Reiseleistungen problemlos
durchgefiihrt werden kénnen und lhren Anforderungen
entsprechen. Wir behalten uns vor, personenbezo-

gene Daten von Passagieren an mit uns verbundenen
Unternehmen und die jeweiligen Anbieter Ihrer Reise-

leistungen wie Fluggesellschaften, Schiffe, Hotels und
Befsrderungsunternehmen weiterzugeben und sie mit
lhnen gemeinsam zu nufzen, um die Reiseleistungen fiir
Sie umsefzen zu kénnen. Fiir die eigenverantwortliche
Verarbeitung personenbezogener Daten durch solche
Dritten gelfen jeweils deren eigenen Bedingungen und
Datenschutzrichtlinien. Die Daten kénnen ggf. auch an
Sicherheits- oder Bonitatspriifungsunternehmen sowie
an Behérden wie Zoll-, Einwanderungs- und Gesund-
heitsbehdrden weitergegeben werden, wenn diese sie
bendtigen oder dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Wir
behalten uns aulerdem vor, die personenbezogenen
Daten an medizinisches Personal und Vermittler weiter-
zugeben, zum Beispiel wenn Sie sich mit einer Krankheit
anstecken oder eine Verletzung erleiden und wihrend
der Reise medizinisch behandelt oder in Sicherheit ge-
bracht werden missen.

Wenn Ihre Reise auerhalb des Europaischen Wirt-
schaftsraumes (EWR) oder in einer Rechtsordnung
stattfindet, fiir die kein Angemessenheitsbeschluss der
Européischen Kommission besteht, befindet sich der
Empfanger lhrer personenbezogenen Daten mdglicher-
weise an einem Ort, der nicht dasselbe Datenschutz-
niveau fir personenbezogene Daten wie die gesetz-
lichen Vorschriften in Norwegen bietet. Die Ubermitilung
Ihrerpersonenbezogenen Daten in ein solches Dritfland
erfolgt dann unter Beachtung der besonderen Vorgaben
fiir solche Drittlands-Ubermitilungen.

Wenn Sie mit der Nutzung lhrer personenbezogenen
Daten durch uns nicht einverstanden sind, bzw. uns die
zur Vertragserfiillung bendtigten Daten nicht mitteilen,
kénnen wir lhre Buchung nicht annehmen. Die von uns
erhobenen personenbezogenen Daten sind erforderlich,
damit wir lhnen gegeniiber unsere Leistungen sicher er-
bringen kénnen.

Genaue Informationen dazu, wie wir lhre personenbe-
zogenen Daten verarbeiten, finden Sie in unserer Daten-
schutzerklarung.

15. ABTRETUNG

Wir behalten uns vor, unsere Rechte und Pflichten ohne
Ihre vorherige Zustimmung gemal3 den vorliegenden
AGB, die Buchungsbestatigung und den gesamten Pau-
schalreisevertrag zwischen lhnen und uns an ein anderes
Unternehmen der Hurtigruten-Gruppe abzutreten. In
diesem Fall erhalten Sie eine vorherige Ankiindigung der
Abtretung von uns.

16.  MABGEBLICHES RECHT UND GERICHTSSTAND

Samtliche Streitigkeiten und sonstigen Angelegenheiten
jeglicher Art zwischen Ihnen und Hurtigruten unterliegen
dem norwegischen Recht. Diese Wahl des norwegischen
Rechst als anzuwendendes Recht fiihrt jedoch nicht dazu,
dass Ihnen der Schutz entzogen wird, der lhnen durch
diejenigen Bestimmungen gewshrt wird, von denen nach
deutschem oder &sterreichischem Recht nicht durch Ver-
einbarung abgewichen werden kann.

Samtliche aus dem vorliegenden Vertrag oder im Zu-
sammenhang mit diesem entstehenden Streitigkeiten,
die nicht giitlich oder vergleichsweise gemal3 dem in
Ziffer 10 beschriebenen Beschwerdeverfahren beigelegt
werden kénnen, werden von den norwegischen Ge-
richten entschieden. Gerichtsstand von Hurtigruten ist
das Bezirksgericht Oslo und wir unterwerfen uns im Falle
eines Gerichtsverfahrens der Zustandigkeit des Bezirksge-
richts Oslo. Fiir Rechtsstreitigkeiten, an denen Reisende
mit Wohnsitz in Deutschland oder Osterreich beteiligt
sind, gelten die gesetzlichen Zustandigkeiten. Keiner der
vorgenannten Gerichtsstande hindert Sie jedoch daran,
sich auf einen anderen Gerichtsstand geméal den zwin-
genden gesetzlichen Vorschriften des Landes, in dem
Sie ansassig sind und von denen nicht durch Vereinba-
rung abgewichen werden darf, zu berufen.

Vor Einleitung eines Gerichtsverfahrens gegen uns ist zu-
néchst das in Ziffer 10 genannte Beschwerdeverfahren zu
nutzen. Wenn der Gerichtsstand in Norwegen liegt, miis-
sen auch alle anderen Pflichten gemal der norwegischen
Zivilprozessordnung (Gesetz Nr. 90 vom 17. Juni 2005
erfiillt werden.
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Informationen zum Insolvenzschutz fiir Reisepakete —
Der Norwegische Reisegarantiefonds

Ihr finanzieller Schutz ist ein wichtiger Bestandteil des von lhnen erworbenen Reisepakets. HX NO AS (,,HX") verfiigt tiber einen Insolvenz-
schutz, der den einschlagigen EU-Vorschriften und dem norwegischen Recht entspricht. HX hat einen Insolvenzschutz abgeschlossen, der
durch den Norwegischen Reisegarantiefonds (Norw.: Reisegarantifondet) geregelt wird. Der Norwegische Reisegarantiefonds verwaltet das
Reisegarantiesystem, das in Norwegen gem&f dem Norwegischen Pauschalreisegesetz und der Richtlinie (EU) 2015/2302 zu Pauschal-
reisen und damit verbundenen Reisearrangements eingerichtet wurde. Das System entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinie.

Wenn Sie ein Reisepaket iiber HX buchen, ist Ihre Zahlung auch fiir den unwahrscheinlichen Fall abgesichert, dass HX die im Reisepaket
enthaltenen Leistungen aufgrund von Insolvenz méglicherweise nicht erbringen kann. Die Reisegarantie umfasst die Riickerstattung aller
Zahlungen fiir Reisepakete, die aufgrund von Insolvenz nicht durchgefiihrt werden kénnen. Wenn Sie beispielsweise eine Anzahlung fiir Ihr
Reisepaket geleistet haben und HX vor Reiseantritt zahlungsunfshig wird und daher die entsprechenden Reisedienstleistungen nicht erbringen
kann, kénnen Sie eine Erstattung beim Norwegischen Reisegarantiefonds beantragen. Wenn das Reisepaket die Personenbeférderung
umfasst (z.B. Flige aus lhrem Heimatland oder eine Seereise), deckt die Reisegarantie auch die Riickreisekosten ab, wenn wahrend der
Durchfiihrung lhres Reisepakets eine Insolvenzsituation eintritt. Dariiber hinaus deckt die Reisegarantie in einem solchen Fall auch die

Unterbringungskosten und andere bis zur Riickreise anfallende Kosten ab.

Jegliche Erstattungsanspriiche, die sich durch die Reisegarantie ergeben, miissen spatestens sechs Monate nach (geplanter) Durchfiihrung
des Reisepakets beim Norwegischen Reisegarantiefonds eingereicht werden. Die Erstattung aus den Mitteln des Norwegischen Reisegarantie-
fonds erfolgt unverziiglich auf Antrag des Reisenden.

Der Norwegische Reisegarantiefonds wurde 1982 gegriindet und ist fiir die norwegische Reisebranche von entscheidender Bedeutung.
Neben dem Insolvenzversicherungsschutz fiir Reisende und der Bearbeitung von daraus resultierenden Anspriichen kontrolliert der Fonds
auch, dass die von den Veranstaltern gewéhrten Garantien fiir den Betrieb ausreichend sind, und stellt sicher, dass die verkauften Reisepakete

durch eine Garantie abgedeckt sind.

Die Kontaktdaten fiir den Norwegischen Reisegarantiefonds lauten:

Name: Reisegarantifondet/ Norwegischer Reisegarantiefonds

E-Mail-Adresse: firmapost@rgf.no

Telefon: + 47 5185 99 40

Besucheradresse:  Advokatfirmaet Nova DA /Reisegarantifondet Roald Amundsens Gate 6, 0160 Oslo, Norwegen
Adresse: Reisegarantifondet/ Norwegischen Reisegarantiefonds Postboks 1807 Vika, 0123 Oslo, Norwegen
Website: https://reisegarantifondet.no/ (derzeit nur auf Norwegisch verfiigbar)

Wenn ein Mitglied des Norwegischen Reisegarantiefonds zahlungsunféhig wird, kénnen Anspriiche elektronisch online tiber die Webseite

des Norwegischen Reisegarantiefonds eingereicht werden.

Eine englische Ubersetzung des norwegischen Pauschalreisegesetzes und der Bestimmungen des Norwegischen Reisegarantiefonds finden
Sie hier: https://lovdata.no/dokument/NLE/lov/2018-06-15-32#KAPITTEL 8

Reiseversicherungen

HX Hurtigruten Expeditions bietet lhnen die Mdglichkeit bei Buchung Ihrer Seereise Reisever-
sicherungen, wie z.B. eine Reiseriickiritts-Versicherung abzuschlielen. Alle Informationen hierzu

finden Sie unter: https://www.travelhx.com/de-de/focusthema/reiseversicherung-abschliessen/

Zu lhrer Information iiber die wichtigsten Rechte gemal3 der EU-Richtlinie 2015/2302 haben wir in unseren Prospekten das untenstehende
Formblatt mit dem wértlich vorgeschriebenen Text beigefiigt. Dieses Formblatt finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage. Wir bitten Sie,

diese Hinweise vor Buchung lhrer Reise zur Kenntnis zu nehmen:

Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer
Pauschalreise nach § 651a des Biirgerlichen Gesetzbuchs

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie (EU) 2015/2302. Daher
kénnen Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die fiir Pauschalreisen gelten. Die HX NO AS (,,HX") trégt die volle Verantwortung fiir die ordnungs-
geméle Durchfiihrung der gesamten Pauschalreise. Zudem verfiigt die HX iiber die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung fiir die Riickzahlung
lhrer Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Riickbeférderung im Fall seiner Insolvenz.

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302

- Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen iiber die Pauschalreise vor Abschluss des Pauschalreisevertrags.
- Es haftet immer mindestens ein Unternehmer fiir die ordnungsgemal3e Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen Reiseleistungen.

- Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontakistelle, iiber die sie sich mit dem Reiseveranstalter oder

dem Reisebiiro in Verbindung setzen kénnen.

- Die Reisenden kénnen die Pauschalreise — innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umstanden unter zusatzlichen Kosten — auf

eine andere Person iibertragen.

- Der Preis der Pauschalreise darf nur erhéht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich erhéhen und wenn dies
im Vertrag ausdriicklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spatestens 20 Tage vor Beginn der Pauschalreise. Wenn die Preiserhdhung
8% des Pauschalreisepreises iibersteigt, kann der Reisende vom Vertrag zuriickireten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf
eine Preiserhchung vorbehélt, hat der Reisende das Recht auf eine Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern.

- Die Reisenden kénnen ohne Zahlung einer Riickirittsgebiihr vom Vertrag zuriickireten und erhalten eine volle Erstattung aller Zahlungen,
wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des Preises erheblich geéndert wird. Wenn der fiir die Pauschal-
reise verantwortliche Unternehmer die Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine

Kostenerstattung und unter Umstdnden auf eine Entschadigung.

- Die Reisenden kdnnen bei Einfritt auBergewdhnlicher Umsténde vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer Riickirittsgebiihr vom
Vertrag zuriickireten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise

voraussichtlich beeintréchtigen.

* Zudem kdnnen die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und vertretbaren Riickiritts-

gebiihr vom Vertrag zuriickireten.

- Kénnen nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungs- geméaf durchgefiihrt werden,
so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. Der Reisende kann ohne Zahlung einer
Riicktrittsgebiihr vom Vertrag zuriicktreten (in der Bundesrepublik Deutschland heif3t dieses Recht , Kiindigung”), wenn Leistungen nicht
gemil3 dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen Pauschalreise- leistungen

hat und der Reiseveranstalter es versdumt, Abhilfe zu schaffen.

- Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadensersatz, wenn die Reiseleistungen nicht oder nicht ordnungsge-
mél erbracht werden.

- Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet.

- Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder — in einigen Mitgliedstaaten — des Reisevermittlers werden Zahlungen zuriickerstattet. Tritt
die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlagig, des Reisever—mittlers nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die Beférderung
Bestandteil der Pauschalreise, so wird die Riickbeférderung der Reisenden gewshrleistet. Die HX hat eine Insolvenzabsicherung mit dem
Norwegischen Reisegarantiefonds (Nw: Reisegarantifondet) abgeschlossen. Die Reisenden kénnen den Norwegischen Reisegarantiefonds
(Advokaffirmaet Nova DA, Roald Amundsens Gate 6, 0160 Oslo, Norwegen, firmapost@rgf.no, Tel. + 47 51 85 99 40) kontaktieren, wenn
ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz der HX verweigert werden.

Website, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das nationale Recht umgesetzten Form zu finden ist:

© www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de
- https://lovdata.no/dokument/NLE/lov/2018-06-15-32?q=pakkereiseloven

Stand: August 2022

179



	Indormationen_Grosse_Grönland_Rundreise
	Preise-Grosse-Grönland-Rundreise
	MS_Fridtjof_Nansen-Beschreibung
	Praktische-Hinweise
	HX_AGB

